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Rechtsanwältin Atefeh Shariatmadari 
 
Das Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) – Teil X – Melde- und Auskunftspflichten: 
hier § 11 KSVG  
 
Gegenstand der vorangegangenen neun Teile dieser Aufsatzreihe waren die Regelungen des 
ersten und zweiten Kapitels des ersten Teils des Künstlersozialversicherungsgesetzes. Gegen-
stand des zehnten Aufsatzes aus dieser Aufsatzreihe zum Künstlersozialversicherungsgesetz 
ist § 11 KSVG. § 11 KSVG ist im dritten Kapitel des ersten Teils des Künstlersozialversicher-
ungsgesetzes geregelt. 
 
Systematische Analyse 
 
§ 11 KSVG ist im dritten Kapitel des ersten 
Teils des Künstlersozialversicherungsge-
setzes geregelt. Der erste Teil des Künst-
lersozialversicherungsgesetzes beinhaltet 
die Regelungen über die Sozialversicher-
ung der selbständigen Künstler und Publi-
zisten. Das erste Kapitel des ersten Teils 
enthält die Regelungen über den versich-
erten Personenkreis. Das zweite Kapitel 
des ersten Teils, regelt den Beitragszu-
schuss der Künstlersozialkasse. Im dritten 
Kapitel des ersten Teils des Künstlersozial-
versicherungsgesetzes sind die Regelung-
en über die Auskunfts- und Meldepflichten 
enthalten. Das dritte Kapitel des ersten 
Teils des Künstlersozialversicherungsge-
setzes umfasst die Regelungen der §§ 11 
bis 13 KSVG. § 11 KSVG ist der erste 
Paragraph dieses dritten Kapitels des 
ersten Teils des Künstlersozialversicher-
ungsgesetzes. 
 
§ 11 KSVG i. d. F. BGBl (2004) I, 3242 
lautet: 
 
(1) Wer nach diesem Gesetz in der 
gesetzlichen Renten- oder Krankenversich-
erung oder in der sozialen Pflegeversicher-
ung versichert wird, hat sich bei der Künst-
lersozialkasse zu melden. § 16 des Ersten 
Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprech-
end. 
 
(2) Wer nach diesem Gesetz in der 
gesetzlichen Renten- oder Krankenversich-

erung oder in der sozialen Pflegever-
sicherung versichert wird oder nach §§ 10 
und 10a Anspruch auf einen Beitragszu-
schuß hat, hat der Künstlersozialkasse auf 
Verlangen die Angaben, die zur Feststel-
lung der Versicherungspflicht, der Höhe 
der Beiträge und der Beitragszuschüsse er-
forderlich sind, sowie die in § 13 genan-
nten Angaben zu machen. Er hat die dafür 
notwendigen Auskünfte zu geben und die 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Die 
Sätze 1 und 2 gelten auch für Angaben, die 
zur Erfüllung sonstiger Aufgaben der Kün-
stlersozialkasse nach diesem Gesetz erfor-
derlich sind. 
 
(3) Die Vordrucke der Künstlersozialkasse 
sind zu verwenden. 
 
(4) Der nach Absatz 1 Meldepflichtige hat 
in dem Anmeldevordruck der Künstler-
sozialkasse die ihm von einem Träger der 
Rentenversicherung oder der Datenstelle 
der Träger der Rentenversicherung zuge-
teilte Versicherungsnummer einzutragen. 
Ist eine Versicherungsnummer nicht zuge-
teilt worden, ist sie von der Datenstelle 
der Träger der Rentenversicherung über 
die Künstlersozialkasse zu vergeben. 
 
Historische Analyse 
 
Die historische Analyse, auf der die 
folgenden Ausführungen beruhen, wird 
um die Lesefreundlichkeit der Ausführung-
en zu erhöhen, ohne dem hieran interes-
sierten Leser diese Analysen vorzuenthalt-
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en, im Anschluss an die Ausführungen zu § 
11 KSVG dargestellt werden. 
 
Allgemeines 
 
Zunächst fällt auf, dass die Regelung des § 
8 des KSVG-Entwurfs aus dem Jahre 1976 
sich im KSVG-Entwurf 1979 und der Fas-
sung des KSVG i. d. F. des BGBl. (1981) I, 
705 nicht wiederfindet. Vielmehr enthielt-
en sowohl der KSVG-Entwurf aus dem 
Jahre 1979 als auch die Fassung des KSVG 
aus dem Jahre 1981 in den jeweiligen §§ 
15, 16 eine andere Regelung.  An dieser 
Stelle soll nur auf die §§ 15 und 16 KSVG i. 
d. F. des BGBl. (1981) I, 705 eingegangen 
werden, die im Hinblick auf den Wortlaut 
mit den §§ 15, 16 KSVG-E 1979 identisch 
sind und im Hinblick auf ihre Begründung 
jedenfalls im Wesentlichen mit der 
Begründung zu §§ 15, 16 KSVG-E 1979 
übereinstimmt. Nach der Gesetzesbe-
gründung zu den §§ 15, 16 KSVG i. d. F. 
des BGBl. (1981) I, 705 waren diese den 
Verfahrensvorschriften nachgebildet, „die 
im Sozialversicherungsrecht zwischen ver-
sicherungspflichtigen Selbständigen und 
Versicherungsträger gelten“1; allerdings 
wurde nicht mehr, wie noch bei § 8 KSVG-
E 1976 für das Meldeverfahren auf die 
entsprechenden Vorschriften der Reichs-
versicherungsordnung verwiesen. Laut der 
Gesetzesbegründung wurden vielmehr Be-
sonderheiten berücksichtigt.2 Zu diesen 
zählte, dass unter anderem bei der Auf-
nahme der künstlerischen Tätigkeit „[…] 
das Meldeverfahren weitgehend formali-
siert“3 sei. Der Grund für diese Formalisie-
rung des Meldeverfahrens liege darin, 
dass „für Beginn und Ende der Versicher-
ungspflicht und der Pflicht zur Versicher-
ung nach diesem Gesetz ein besonderes 
Feststellungsverfahren vorgesehen ist, 
[…]. […].“4 

                                                             
1
 BT-Drs. 9/26, S. 20. 

2 BT-Drs. 9/26, S. 20. 
3 BT-Drs. 9/26, S. 20. 
4
 BT-Drs. 9/26, S. 20. 

Eine der Regelungen der §§ 15, 16 KSVG i. 
d. F. des BGBl. (1981) I, 705 vergleichbare 
Regelung wurde später in § 11 KSVG i. d. F. 
des BGBl (1988) I, 2606 geregelt. 
 
Zu diesem § 11 KSVG erfolgen sogleich 
nähere Ausführungen.  
 
§ 11 KSVG im Einzelnen 
 
§ 11 Absatz 1 KSVG  
 
§ 11 Absatz 1 KSVG lautet: 
 
(1) Wer nach diesem Gesetz in der 
gesetzlichen Renten- oder Krankenversich-
erung oder in der sozialen Pflegeversicher-
ung versichert wird, hat sich bei der 
Künstlersozialkasse zu melden. § 16 des 
Ersten Buches Sozialgesetzbuch gilt ent-
sprechend. 
 
§ 11 Absatz 1 Satz 1 KSVG im Einzelnen 
 
§ 11 Absatz 1 Satz 1 KSVG lautet: 
 
„Wer nach diesem Gesetz in der gesetzl-
ichen Renten- oder Krankenversicherung 
oder in der sozialen Pflegeversicherung 
versichert wird, hat sich bei der Künstler-
sozialkasse zu melden.“ 
 
Allgemeines 
 
§ 11 Absatz 1 Satz 1 KSVG i. d. F. des BGBl 
(1988) I, 2606 enthielt nach seiner eigenen 
Begründung „[…] die grundsätzliche Mel-
depflicht der versicherungspflichtigen 
Künstler und Publizisten; […]“5, die laute-
te: „Wer nach diesem Gesetz in der ge-
setzlichen Kranken- oder Rentenver-
sicherung versichert wird, hat sich bei der 
Künstlersozialkasse zu melden.“ Weiter 
heißt es in dieser Gesetzesbegründung, 
dass sie (nach Auffassung der Verfasserin: 

                                                             
5
 BR-Drs. 367/88, S. 39. 
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die Meldepflicht) „[…] dem bisherigen § 16 
Abs. 1 KSVG [entspricht].“ 6  
 
Die erste und bis dato letzte Änderung des 
§ 11 Absatz 1 KSVG erfolgte durch das Ge-
setz zur sozialen Absicherung des Risikos 
der Pflegebedürftigkeit (Pflege-Versicher-
ungsgesetz – PflegeVG). Der Gesetzent-
wurf sah folgende Änderung des § 11 
Absatz 1 KSVG vor: “a) In Absatz 1 werden 
die Wörter „Kranken- oder Rentenver-
sicherung“ durch die Wörter „Renten-, 
Kranken- oder Pflegeversicherung“ erse-
tzt.“7 Nach der Gesetzesbegründung hand-
elte es sich bei dieser Änderung um eine 
redaktionelle Anpassung.8 Nach der Empf-
ehlung des Ausschusses für Arbeit und 
Sozialordnung dann sollte die Änderung 
des § 11 Absatz 1 wie folgt lauten: „a) In 
Absatz 1 werden die Wörter „Kranken- 
oder Rentenversicherung“ durch die 
Wörter „Renten- oder Krankenversich-
erung oder in der sozialen Pflegeversich-
erung“ ersetzt.“9 Diese Empfehlung wurde 
damit begründet, dass es sich hierbei um 
eine redaktionelle Änderung handele.10 § 
11 Absatz 1 Satz 1 KSVG i. d. F. BGBl (1994) 
I, 1014 lautete: „Wer nach diesem Gesetz 
in der gesetzlichen Renten- oder Kranken-
versicherung oder in der sozialen Pflege-
versicherung versichert wird, hat sich bei 
der Künstlersozialkasse zu melden.“ 
 
Wer nach diesem Gesetz in der 
gesetzlichen Renten- oder Krankenver-
sicherung oder in der sozialen Pflegever-
sicherung versichert wird  
 
Die Adressaten der Meldepflicht nach § 11 
Absatz 1 Satz 1 KSVG sind diejenigen Küns-
tler und Publizisten, die nach dem Künst-
lersozialversicherungsgesetz in der gesetz-

                                                             
6
 BR-Drs. 367/88, S. 39. 

7
 BR-Drs. 505/93, Art. 11 Nr. 6 (§ 11), S. 52 und BT-

Drs. 12/5262, Art. 11 Nr. 6 (§ 11), S. 52. 
8 BT-Drs. 12/5262, Art. 11 Nr. 6 (§ 11), S. 165. 
9 BT-Drs. 12/5920, S. 120-121. 
10

 BT-Drs. 12/5952, § 11, S. 55. 

lichen Renten- oder Krankenversicherung 
oder in der sozialen Pflegeversicherung 
versichert werden. Nach § 1 KSVG werden 
selbständige Künstler und Publizisten in 
der allgemeinen Rentenversicherung, in 
der gesetzlichen Krankenversicherung und 
in der sozialen Pflegeversicherung versich-
ert, wenn sie 
 
1. die künstlerische oder publizistische 
Tätigkeit erwerbsmäßig und nicht nur vor-
übergehend ausüben und  
 
2. im Zusammenhang mit der künst-
lerischen oder publizistischen Tätigkeit 
nicht mehr als einen Arbeitnehmer be-
schäftigen, es sei denn, die Beschäftigung 
erfolgt zur Berufsausbildung oder ist ge-
ringfügig im Sinne des § 8 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch. 
 
Nach Auffassung der Verfasserin sind dies 
auch diejenigen Künstler und Publizisten, 
die meldepflichtig sind. 
 
Zu den Einzelheiten des § 1 KSVG wird auf 
den in dieser Aufsatzreihe erschienen 
Aufsatz der Verfasserin „Das Künstlerso-
zialversicherungsgesetz (KSVG) – Teil I“ 
verwiesen.  
 
Nach der von Zweng noch zu § 16 Absatz 1 
KSVG i. d. F. des BGBl (1981) I, 1497 ver-
tretenen Auffassung, hätten sich selbstän-
dige Künstler und Publizisten selbst dann 
bei der Künstlersozialkasse zu melden, 
wenn sie nicht als Künstler oder Publizis-
ten im Sinne des KSVG i. d. F. des BGBl 
(1981) I, 1497 galten.11 Als Künstler oder 
Publizist im Sinne des KSVG i. d. F. des 
BGBl (1981) I, 1497 galt nicht, wer einen 
künstlerisch oder publizistisch tätigen 
Arbeitnehmer ständig beschäftigte (1. Alt-
ernative) oder als Handwerker in die Ha-
ndwerksrolle eingetragen war, es sein 
denn, dass er nach § 2 Absatz 1 Nr. 1 oder 

                                                             
11

 Zweng, KSVG (1983), § 16, S. 61. 
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5 des Handwerksversicherungsgesetz in 
der damals geltenden Fassung versicher-
ungsfrei war (2. Alternative). Außerdem 
hätten sich nach dieser Auffassung selbs-
tändige Künstler oder Publizisten auch 
dann bei der Künstlersozialkasse zu meld-
en, wenn sie nach §§ 3, 4 und 5 KSVG i. d. 
F. des BGBl (1981) I, 1497 versicherungs-
frei waren.12 Denn die Meldung verfolge 
den Zweck über das „ob“ der Versicher-
ungspflicht zu entscheiden.13 Hierzu sei 
erforderlich, dass die Tatsachen, die die 
Versicherungspflicht ausschließen, mitge-
teilt werden.14 Diese Auffassung wird auch 
von anderen Kommentatoren vertreten.15 
 
Nach Auffassung der Verfasserin hingegen 
besteht die Pflicht zur Meldung nur dann, 
wenn die Möglichkeit besteht, dass der 
selbständige Künstler oder Publizist nach 
dem Künstlersozialversicherungsgesetz in 
der gesetzlichen Renten- oder Krankenver-
sicherung oder in der sozialen Pflegeversi-
cherung versichert wird. Wenn hingegen 
der selbständige Künstler oder Publizist 
unter keinem erdenklichen Gesichtspunkt 
nach dem Künstlersozialversicherungsge-
setz in der gesetzlichen Renten- oder 
Krankenversicherung oder in der sozialen 
Pflegeversicherung versichert wird, be-
steht auch keine Meldepflicht nach § 11 
Absatz 1 KSVG. Nach Auffassung der 
Verfasserin sind nur versicherungspflichti-
ge Künstler oder Publizisten von der Mel-
depflicht erfasst. Nicht erfasst sind von 
dieser Meldepflicht hingegen diejenigen 
Personen, die schon nicht vom Umfang 
der Versicherungspflicht erfasst sind oder 
bei denen eine Ausnahme von der Versi-
cherungspflicht vorliegt, weil kraft Gesetz-
es nach §§ 3 ff. KSVG Versicherungsfrei-

                                                             
12

 Zweng, KSVG (1983), § 16, S. 61. 
13

 Zweng, KSVG (1983), § 16, S. 61. 
14

 Zweng, KSVG (1983), § 16, S. 61. 
15

 Finke, KSVG, 2. Aufl. (1992), § 11, Rn. 6; 
Finke/Brachmann/Nordhausen, KSVG, 3. Aufl. 
(2004), § 11, Rn. 7; Finke/Brachmann/Nordhausen, 
KSVG, 4. Aufl. (2009), § 11, Rn. 7. 

heit gegeben ist. Der Auffassung Zwengs 
ist zuzustimmen, sofern er die Auffassung 
vertritt, dass die Meldung den Zweck 
verfolgt, über das „ob“ der Versicherungs-
pflicht zu entscheiden. Hierzu gehört nach 
Auffassung der Verfasserin jedoch nicht, 
die Kenntnis der Tatsachen, die die Ver-
sicherungspflicht ausschließen, über Per-
sonen, die unter keinem erdenklichen Ge-
sichtspunkt nach dem Künstlersozialversi-
cherungsgesetz in der gesetzlichen Ren-
ten- oder Krankenversicherung oder in der 
sozialen Pflegeversicherung versichert 
werden. Sinn und Zweck dieser Meldepfli-
cht ist nach Auffassung der Verfasserin 
nämlich nicht, die Daten aller selbständi-
gen Künstler und Publizisten zu sammeln; 
auch wenn sie schon kraft Gesetzes ver-
sicherungsfrei sind. Hierbei ist zu beacht-
en, dass Versicherungsfreiheit bedeutet, 
dass kraft Gesetzes schon keine Versicher-
ungspflicht besteht, weil im Falle der be-
treffenden Person bestimmte im Gesetz 
geregelte Voraussetzungen gegeben 
sind.16 Die Auffassung der Verfasserin, 
dass die hier in Rede stehende Melde-
pflicht nur diejenigen selbständigen Künst-
ler und Publizisten erfasst, die nach dem 
Künstlersozialversicherungsgesetz versich-
erungspflichtig sind, wird zunächst durch 
den Gesetzeswortlaut gestützt, dieser ver-
pflichtet nur denjenigen zur Meldung, der 
„nach diesem Gesetz [also dem Künstler-
sozialversicherungsgesetz] in der gesetzli-
chen Renten- oder Krankenversicherung 
oder in der sozialen Pflegeversicherung 
versichert wird“. Auch die Auslegung nach 
Sinn und Zweck dieser Meldepflicht stützt 
die Auffassung der Verfasserin, denn be-
reits aus der Gesetzesbegründung zu §§ 
15, 16 KSVG i. d. F. des BGBl. (1981) I, 705 
ging hervor, dass diese den Verfahrens-
vorschriften nachgebildet waren, „die im 
Sozialversicherungsrecht zwischen ver-
sicherungspflichtigen Selbständigen und 

                                                             
16 Böckel, Künstlersozialversicherungsgesetz, 3. 
Auflage (1992), S. 103. 
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Versicherungsträger gelten“17 [Hervorhe-
bung durch die Verfasserin]; es wurden le-
diglich Besonderheiten berücksichtigt.18 Zu 
diesen zählte, dass unter anderem bei der 
Aufnahme der künstlerischen Tätigkeit 
„[…] das Meldeverfahren weitgehend for-
malisiert“19 sei. Auch die Gesetzesbe-
gründung erwähnte nur „versicherungs-
pflichtige“ selbständige außerdem lag der 
Grund für diese Formalisierung des Melde-
verfahrens darin, dass „für Beginn und 
Ende der Versicherungspflicht und der Pfli-
cht zur Versicherung nach diesem Gesetz 
ein besonderes Feststellungsverfahren 
vorgesehen ist, […]. […].“20 Nach Auffass-
ung der Verfasserin meint die in dieser 
Gesetzesbegründung angesprochene For-
malisierung, die Regelung, dass der An-
meldevordruck der Künstlersozialkasse 
von dem Meldepflichtigen auszufüllen sei. 
Nicht jedoch, dass sich jeder, der eine Tät-
igkeit als selbständiger Künstler oder Pub-
lizist aufnimmt, bei der Künstlersozialkasse 
zu melden hätte. Auch durch die spätere 
Änderung des Künstlersozialversicherungs-
gesetzes hat sich dies nicht geändert. Spä-
ter fand sich die Regelung des § 16 Absatz 
1 in § 11 Absatz 1 Satz 1 KSVG. Diese 
Änderung des Künstlersozialversicherungs-
gesetzes erfolgte durch das Gesetz zur 
Änderung des Künstlersozialversicherungs-
gesetzes (BGBl (1988) I, 2606). § 11 Absatz 
1 Satz 1 KSVG i. d. F. des BGBl (1988) I, 
2606 enthielt nach seiner eigenen Begrün-
dung „[…] die grundsätzliche Meldepflicht 
der versicherungspflichtigen Künstler und 
Publizisten; […]“21 [Hervorhebung durch 
die Verfasserin]. Aus dieser Gesetzesbe-
gründung geht hervor, dass nur versicher-
ungspflichtige Künstler oder Publizisten 
von der Meldepflicht erfasst werden soll-
en. Kraft Gesetzes versicherungsfreie selb-
ständige Künstler und Publizisten sind 

                                                             
17

 BT-Drs. 9/26, S. 20. 
18

 BT-Drs. 9/26, S. 20. 
19 BT-Drs. 9/26, S. 20. 
20 BT-Drs. 9/26, S. 20. 
21

 BR-Drs. 367/88, S. 39. 

hingegen keine versicherungspflichtigen 
Künstler und Publizisten, denn Versicher-
ungsfreiheit bedeutet, dass kraft Gesetzes 
schon keine Versicherungspflicht be-
steht.22 Die Änderung des § 11 Absatz 1 
Satz 1 KSVG durch das Pflege-Versicher-
ungsgesetz vermag hieran nichts zu 
ändern. 
 
Hinzuweisen ist hier jedoch darauf, dass 
von dem Eingang der Meldung nach § 11 
Absatz 1 KSVG der Beginn der Versicher-
ungspflicht nach dem Künstlersozialver-
sicherungsgesetz abhängen kann (vgl. § 8 
Absatz 1 KSVG) und bei verspätetem Ein-
gang dieser Meldung zum Bespiel Nach-
teile wegen verspäteten Versicherungs-
beginns drohen können. Es wird daher 
nach Auffassung der Verfasserin häufig im 
eigenen Interesse des selbständigen Kün-
stlers oder Publizisten sein, eine Meldung 
an die Künstlersozialkasse abzugeben. 
 
Die Meldepflicht besteht im Übrigen nicht 
nur bei der ersten Aufnahme einer selb-
ständigen künstlerischen oder publizisti-
schen Tätigkeit, sondern auch dann, wenn 
eine künstlerische oder publizistische Tät-
igkeit erneut aufgenommen wird.23 
 
Hat sich bei der Künstlersozialkasse zu 
melden 
 
Die soeben bezeichneten Künstler und 
Publizisten haben sich zu melden. Die 
Meldung hat gegenüber der Künstlerso-
zialkasse zu erfolgen.  
 
§ 11 Absatz 1 Satz 2 KSVG im Einzelnen 
 
§ 11 Absatz 1 Satz 2 KSVG lautet: 
 
„§ 16 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch 
gilt entsprechend.“ 

                                                             
22

 Böckel, Künstlersozialversicherungsgesetz, 3. 
Auflage (1992), S. 103. 
23 Finke/Brachmann/Norhausen, KSVG, 4. Aufl. 
(2009), § 11, Rn. 6. 
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Allgemeines 
 
Zu § 11 Absatz 1 Satz 2 KSVG i. d. F. des 
BGBl (1988) I, 2606 hieß es in der Gese-
tzesbegründung: „Satz 2 erklärt die Vor-
schriften über Antragstellung bei Lei-
stungsträgern für entsprechend anwend-
bar, da die Künstlersozialkasse ohne Leist-
ungsträger zu sein, im Verfahren über die 
Feststellung der Versicherungspflicht nach 
dem KSVG Aufgaben eines Leistungsträ-
gers wahrnimmt. […]“24 Diese Regelung 
lautete: „§ 16 des Ersten Buches Sozialge-
setzbuch gilt entsprechend.“  
 
§ 16 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch 
gilt entsprechend 
 
§ 16 SGB I lautet: 
 
(1) Anträge auf Sozialleistungen sind beim 
zuständigen Leistungsträger zu stellen. Sie 
werden auch von allen anderen Leistungs-
trägern, von allen Gemeinden und bei Per-
sonen, die sich im Ausland aufhalten, auch 
von den amtlichen Vertretungen der Bu-
ndesrepublik Deutschland im Ausland ent-
gegengenommen. 
 
(2) Anträge, die bei einem unzuständigen 
Leistungsträger, bei einer für die Sozial-
leistung nicht zuständigen Gemeinde oder 
bei einer amtlichen Vertretung der Bund-
esrepublik Deutschland im Ausland ge-
stellt werden, sind unverzüglich an den 
zuständigen Leistungsträger weiterzulei-
ten. Ist die Sozialleistung von einem An-
trag abhängig, gilt der Antrag als zu dem 
Zeitpunkt gestellt, in dem er bei einer der 
in Satz 1 genannten Stellen eingegangen 
ist. 
 
(3) Die Leistungsträger sind verpflichtet, 
darauf hinzuwirken, daß unverzüglich kla-
re und sachdienliche Anträge gestellt und 
unvollständige Angaben ergänzt werden. 

                                                             
24

 BR-Drs. 367/88, S. 39. 

§ 16 SGB I gilt entsprechend, gilt also 
sinngemäß. Die Erklärung der entspreche-
nden Geltung des § 16 SGB I erfolgte, „da 
die Künstlersozialkasse ohne Leistungsträ-
ger zu sein, im Verfahren über die Fest-
stellung der Versicherungspflicht nach 
dem KSVG Aufgaben eines Leistungstr-
ägers wahrnimmt. […]“25. Nach Auffassung 
der Verfasserin ergibt sich aus der Erklär-
ung der entsprechenden Geltung des § 16 
SGB I insbesondere, dass die Meldung 
nach § 11 Absatz 1 Satz 1 KSVG auch von 
allen Leistungsträgern, von allen Gemein-
den und bei Personen, die sich im Ausland 
aufhalten, auch von den amtlichen Ver-
tretungen der Bundesrepublik Deutsch-
land im Ausland entgegengenommen wer-
den und unverzüglich an die Künstler-
sozialkasse weiterzuleiten sind. Diese Auf-
fassung der Verfasserin wird dadurch ge-
stützt, dass § 11 Absatz 1 Satz 2 KSVG, der 
die entsprechende Geltung des § 16 SGB I 
anordnet, als zweiter Satz in § 11 Absatz 1 
KSVG geregelt ist. § 11 Absatz 1 Satz 1 
KSVG regelt die Meldepflicht. Die Verfas-
serin sieht hier einen unmittelbaren Bezug 
zwischen dem Satz 1 und dem Satz 2 des § 
11 KSVG. 
 
§ 11 Absatz 2 KSVG  
 
§ 11 Absatz 2 KSVG lautet: 
 
(2) Wer nach diesem Gesetz in der 
gesetzlichen Renten- oder Krankenversich-
erung oder in der sozialen Pflegeversich-
erung versichert wird oder nach §§ 10 und 
10a Anspruch auf einen Beitragszuschuß 
hat, hat der Künstlersozialkasse auf Ver-
langen die Angaben, die zur Feststellung 
der Versicherungspflicht, der Höhe der 
Beiträge und der Beitragszuschüsse erfor-
derlich sind, sowie die in § 13 genannten 
Angaben zu machen. Er hat die dafür not-
wendigen Auskünfte zu geben und die er-
forderlichen Unterlagen vorzulegen. Die 
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 BR-Drs. 367/88, S. 39. 
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Sätze 1 und 2 gelten auch für Angaben, die 
zur Erfüllung sonstiger Aufgaben der Kü-
nstlersozialkasse nach diesem Gesetz er-
forderlich sind. 
 
Allgemeines 
 
In der Gesetzesbegründung zu § 11 Absatz 
2 KSVG i. d. F. des BGBl (1988) I, 2606 hieß 
es: „Absatz 2 entspricht dem bisherigen § 
15 Abs. 1 KSVG […]“26. Diese Regelung 
hatte zunächst eine Entwurfsfassung, die 
lautete: „Wer nach diesem Gesetz in der 
gesetzlichen Kranken- oder Rentenversich-
erung versichert wird oder nach § 10 
Anspruch auf einen Beitragszuschuß hat, 
hat der Künstlersozialkasse auf Verlangen 
die Angaben zu machen, die zur Durch-
führung der Versicherung und zur Erfül-
lung ihrer sonstigen Aufgaben erforderlich 
sind, die notwendigen Auskünfte zu geben 
und die erforderlichen Unterlagen vorzu-
legen.“27 Die Ausschussfassung sah eine 
„Konkretisierung aus datenschutzrecht-
lichen Gründen“28 vor. Diese Ausschuss-
fassung lautete: „(2) Wer nach diesem Ge-
setz in der gesetzlichen Kranken- oder 
Rentenversicherung versichert wird oder 
nach § 10 Anspruch auf einen Beitragszu-
schuß hat, hat der Künstlersozialkasse auf 
Verlangen die Angaben, die zur Feststel-
lung der Versicherungspflicht, der Höhe 
der Beiträge und der Beitragszuschüsse 
erforderlich sind, sowie die in § 13 ge-
nannten Angaben zu machen. Er hat die 
dafür notwendigen Auskünfte zu geben 
und die erforderlichen Unterlagen vorzu-
legen. Satz 1 und 2 gelten auch für Angab-
en, die zur Erfüllung sonstiger Aufgaben 
der Künstlersozialkasse nach diesem 
Gesetz erforderlich sind.“29 Diese Vor-
schrift lautete in ihrer im Bundesgesetz-
blatt verkündeten Fassung (§ 11 KSVG, 
BGBl (1988) I, 2606): „Wer nach diesem 

                                                             
26

 BR-Drs. 367/88, S. 39. 
27 BR-Drs. 367/88, S. 9. 
28 BT-Drs. 11/3629, Zu § 11, S. 7. 
29

 BT-Drs. 11/3609, S. 10-11. 

Gesetz in der gesetzlichen Kranken- oder 
Rentenversicherung versichert wird oder 
nach § 10 Anspruch auf einen Beitrags-
zuschuß hat, hat der Künstlersozialkasse 
auf Verlangen die Angaben, die zur Fest-
stellung der Versicherungspflicht, der 
Höhe der Beiträge und der Beitragszu-
schüsse erforderlich sind, sowie die in § 13 
genannten Angaben zu machen. Er hat die 
dafür notwendigen Auskünfte zu geben 
und die erforderlichen Unterlagen vorzu-
legen. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für 
Angaben, die zur Erfüllung sonstiger Auf-
gaben der Künstlersozialkasse nach dies-
em Gesetz erforderlich sind.“ Hinzuweisen 
ist hier darauf, dass es in § 11 Absatz 2 
Satz 3 nach dem Gesetzesbeschluss des 
Bundestages heißen müsste: „Satz 1 und 2 
gelten auch […].“30 Nach der im Bundes-
gesetzblatt veröffentlichten Fassung der 
Änderungen hieß es hingegen: „Die Sätze 
1 und 2 gelten auch […].“ Zu bemerken ist 
an dieser Stelle außerdem, dass der bis-
herige § 15 Absatz 2 KSVG gestrichen wur-
de. Dies wurde folgendermaßen begründ-
et: „Die Streichung des bisherigen § 15 
Abs. 2 KSVG ist Folgeänderung des neu 
eingefügten § 36a KSVG; die Möglichkeit, 
Zwangsgelder zu verhängen, ergibt sich 
nunmehr aus § 66 SGB X.“ 31  
 
Die erste und bis dato letzte Änderung des 
§ 11 Absatz 2 Satz 1 KSVG erfolgte durch 
das Gesetz zur sozialen Absicherung des 
Risikos der Pflegebedürftigkeit (Pflege-
Versicherungsgesetz – PflegeVG). Der Ge-
setzentwurf sah folgende Änderung des § 
11 Absatz 2 Satz 1 KSVG vor: “b) In Absatz 
2 Satz 1 werden die Wörter „Kranken- 
oder Rentenversicherung“ durch die Wör-
ter „Renten-, Kranken- oder Pflegeversich-
erung“ und die Verweisung „§ 10“ durch 
die Verweisung „§§ 10 und 10a“ er-
setzt.“32 Nach der Gesetzesbegründung 

                                                             
30

 BR-Drs. 575-88, § 11, S. 4. 
31 BR-Drs. 367/88, S. 39. 
32 BR-Drs. 505/93, Art. 11 Nr. 6 (§ 11), S. 52 und BT-
Drs. 12/5262, Art. 11 Nr. 6 (§ 11), S. 52. 



9 
 

handelte es sich hierbei um eine redak-
tionelle Anpassung.33 Die Empfehlung des 
Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung 
zu der Änderung des § 11 Absatz 2 Satz 1 
KSVG lautete: „b) In Absatz 2 Satz 1 
werden die Wörter „Kranken- oder Ren-
tenversicherung“ durch die Wörter „Ren-
ten- oder Krankenversicherung oder in 
der sozialen Pflegeversicherung“ und die 
Angabe „§ 10“ durch die Angabe „§§ 10 
und 10a“ ersetzt.“34 Diese Empfehlung 
wurde damit begründet, dass es sich hier-
bei um eine redaktionelle Änderung han-
dele.35 § 11 Absatz 2 Satz 1 KSVG i. d. F. 
BGBl (1994) I, 1014 lautete: „Wer nach 
diesem Gesetz in der gesetzlichen Renten- 
oder Krankenversicherung oder in der so-
zialen Pflegeversicherung versichert wird 
oder nach §§ 10 und 10a Anspruch auf 
einen Beitragszuschuß hat, hat der Kün-
stlersozialkasse auf Verlangen die Angab-
en, die zur Feststellung der Versicherungs-
pflicht, der Höhe der Beiträge und der Bei-
tragszuschüsse erforderlich sind, sowie die 
in § 13 genannten Angaben zu machen.“ 
 
§ 11 Absatz 2 KSVG im Einzelnen 
 
§ 11 Absatz 2 Satz 1 KSVG 
 
§ 11 Absatz 2 Satz 1 KSVG lautet: 
 
Wer nach diesem Gesetz in der gesetzlich-
en Renten- oder Krankenversicherung od-
er in der sozialen Pflegeversicherung ver-
sichert wird oder nach §§ 10 und 10a 
Anspruch auf einen Beitragszuschuß hat, 
hat der Künstlersozialkasse auf Verlangen 
die Angaben, die zur Feststellung der Ver-
sicherungspflicht, der Höhe der Beiträge 
und der Beitragszuschüsse erforderlich 
sind, sowie die in § 13 genannten Angaben 
zu machen. 
 

                                                             
33 BT-Drs. 12/5262, Art. 11 Nr. 6 (§ 11), S. 165. 
34 BT-Drs. 12/5920, S. 120-121. 
35

 BT-Drs. 12/5952, § 11, S. 55. 

§ 11 Absatz 2 Satz 1 KSVG im Einzelnen 
 
Wer nach diesem Gesetz in der 
gesetzlichen Renten- oder Krankenver-
sicherung oder in der sozialen Pflegever-
sicherung versichert wird  
 
Künstler und Publizisten, die nach dem 
Künstlersozialversicherungsgesetz in der 
gesetzlichen Renten- oder Krankenver-
sicherung oder in der sozialen Pflegeversi-
cherung versichert werden, haben die 
Angaben nach § 11 Absatz 2 Satz 1 KSVG 
zu machen.  
 
In der Gesetzesbegründung zu § 11 Absatz 
2 KSVG i. d. F. des BGBl (1988) I, 2606 hieß 
es: „Absatz 2 entspricht dem bisherigen § 
15 Abs. 1 KSVG […]“36. Bei einem Vergleich  
des § 15 Absatz 1 KSVG i. d. F. des BGBl. 
(1981) I, 705 und des § 11 Absatz 2 in der 
Fassung des Gesetzentwurfs zum Gesetz 
zur Änderung des Künstlersozialversicher-
ungsgesetzes aus dem Jahre 1988 fällt 
zunächst einmal auf, dass die Fassung des 
Gesetzentwurfes sich von der Fassung des 
bisherigen § 15 Absatz 1 dort unterscheid-
et, wo es in der Fassung des Gesetzent-
wurfes lautet: „oder nach § 10 Anspruch 
auf einen Beitragszuschuß hat,“; der Wort-
laut in § 15 Absatz 1 lautete hier noch: 
„oder zur Versicherung für den Krankheits-
fall verpflichtet ist,“. Außerdem hieß es in 
§ 11 Absatz 2 Satz 1 der Fassung des Ge-
setzentwurfs: „die Angaben zu machen, 
die zur Durchführung der Versicherung 
und zur Erfüllung ihrer sonstigen Aufgaben 
erforderlich sind,“ in § 15 Absatz 1 hieß es 
noch: „die zur Durchführung der Versich-
erung und der der Künstlersozialkasse 
übertragenen Aufgaben erforderlichen An-
gaben zu machen“. Ferner ist in § 11 
Absatz 2 Satz 1 der Fassung des Gesetzent-
wurfs das Wort „sowie“ vor „die notwen-
digen Auskünfte“, das in § 15 Absatz 1 
noch enthalten war, nicht mehr enthalten 
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 BR-Drs. 367/88, S. 39. 



10 
 

gewesen. Nach Auffassung der Verfasserin 
führen diese Änderungen jedoch zu keiner 
wesentlich anderen Auslegung des § 11 
Absatz 2 Satz 1 KSVG.  
 
Die von § 11 Absatz 2 Satz 1 KSVG 
erfassten Künstler und Publizisten sind 
nach Auffassung der Verfasserin diejeni-
gen Künstler und Publizisten, die nach § 1 
KSVG in den - in § 1 KSVG ebenso, wie in § 
11 Absatz 2 Satz 1 KSVG genannten - 
verschiedenen Zweigen der Sozialversich-
erung versichert werden.37 Nach § 1 KSVG 
werden selbständige Künstler und Publi-
zisten in der allgemeinen Rentenversiche-
rung, in der gesetzlichen Krankenversich-
erung und in der sozialen Pflegeversicher-
ung versichert, wenn sie 
 
1. die künstlerische oder publizistische 
Tätigkeit erwerbsmäßig und nicht nur vor-
übergehend ausüben und  
 
2. im Zusammenhang mit der künstleri-
schen oder publizistischen Tätigkeit nicht 
mehr als einen Arbeitnehmer beschäfti-
gen, es sei denn, die Beschäftigung erfolgt 
zur Berufsausbildung oder ist geringfügig 
im Sinne des § 8 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch. 
 
Nach Auffassung der Verfasserin sind dies 
auch diejenigen Künstler und Publizisten, 
die die nach § 11 Absatz 2 Satz 1 KSVG 
erforderlichen Angaben zu machen haben. 
Zu den Einzelheiten des § 1 KSVG wird an 
dieser Stelle auf den Aufsatz der Ver-
fasserin „Das Künstlersozialversicherungs-
gesetz (KSVG) – Teil I“ verwiesen. 
 
An dieser Einschätzung ändern auch die 
Änderungen, die § 11 Absatz 2 KSVG in der 
Fassung des Gesetzentwurfs im weiteren 
Gesetzgebungsverfahren erfahren hat, 

                                                             
37 Ebenfalls dieser Auffassung: Ziebeil, KSVG, 1. 
Aufl. (1989), 76; Brandmüller/Zacher/Thielpape, 
KSVG, 27. EL (Stand: 01.01.2002), § 11, Rn. 3. 

nichts. Bei diesen handelte es sich nach 
der Begründung der Empfehlung des Aus-
schusses nämlich lediglich um eine „Kon-
kretisierung aus datenschutzrechtlichen 
Gründen“38.  
 
Durch das Pflegeversicherungsgesetz er-
fuhr § 11 Absatz 2 Satz 1 KSVG dann seine 
bis dato letzte Änderung. Durch dieses 
Gesetz wurde ein weiterer Zweig der 
Sozialversicherung - nämlich die soziale 
Pflegeversicherung – als Versicherungs-
zweig, in dem Künstler und Publizisten 
nach dem KSVG versichert werden, ein-
geführt. Dies führte dazu, dass die soziale 
Pflegeversicherung als weiterer Versicher-
ungszweig in § 11 Absatz 2 Satz 1 KSVG 
eingeführt wurde und außerdem die Ver-
weisung in § 11 Absatz 2 Satz 1 KSVG nicht 
mehr nur auf § 10 KSVG erfolgt, sondern 
nunmehr auf §§ 10 und 10a KSVG. Dies 
waren jedoch nicht mehr als redaktionelle 
Anpassungen.39  
 
Oder wer nach §§ 10 und 10a Anspruch 
auf einen Beitragszuschuß hat  
 
Aber nicht nur die oben erwähnten 
Künstler und Publizisten haben die An-
gaben nach § 11 Absatz 2 Satz 1 KSVG zu 
machen; alternativ hat derjenige Künstler 
und Publizist, der nach §§ 10 und 10a An-
spruch auf einen Beitragszuschuß hat, der 
Künstlersozialkasse auf Verlangen die An-
gaben nach § 11 Absatz 2 Satz 1 KSVG zu 
machen. 
 
Während die Verweisung auf § 10 KSVG 
bereits in § 11 Absatz 2 KSVG i. d. F. des 
BGBl (1988) I, 2606 enthalten war, wurde 
die Verweisung auf § 10a KSVG erst durch 
das Pflegeversicherungsgesetz in § 11 Ab-
satz 2 Satz 1 KSVG eingeführt. Dies war 

                                                             
38 BT-Drs. 11/3629, Zu § 11, S. 7. 
39 BT-Drs. 12/5262, Art. 11 Nr. 6 (§ 11), S. 165 und 
BT-Drs. 12/5952, § 11, S. 55. 
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jedoch nur eine redaktionelle Anpas-
sung.40 
 
§ 10 KSVG vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 
705), das zuletzt durch Artikel 14a des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I 
S. 3057) geändert worden ist, lautet: 
 
(1) Selbständige Künstler und Publizisten, 
die nach § 7 von der Versicherungspflicht 
befreit und freiwillig in der gesetzlichen 
Krankenversicherung versichert sind, er-
halten auf Antrag von der Künstlersozial-
kasse als vorläufigen Beitragszuschuß die 
Hälfte des Beitrages, der im Falle der Ver-
sicherungspflicht für einen Künstler oder 
Publizisten bei Anwendung des um 0,9 
Beitragssatzpunkte verminderten allge-
meinen Beitragssatzes der gesetzlichen 
Krankenversicherung, zu zahlen wäre, 
höchstens jedoch die Hälfte des Betrages, 
den sie tatsächlich zu zahlen haben. Für 
Künstler und Publizisten, die im Falle einer 
Versicherungspflicht keinen Anspruch auf 
Krankengeld hätten, ist bei der Berechn-
ung des Zuschusses nach Satz 1 anstelle 
des allgemeinen Beitragssatzes der ermä-
ßigte Beitragssatz der gesetzlichen Krank-
enversicherung (§ 243 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch) zugrunde zu legen. Der 
Anspruch beginnt mit dem auf den Antrag 
folgenden Kalendermonat. Bei Zuschuss-
berechtigten, die nach diesem Gesetz in 
der allgemeinen Rentenversicherung nicht 
versichert sind, ist für die Berechnung des 
endgültigen Zuschusses das erzielte Jahr-
esarbeitseinkommen maßgebend; es ist 
der Künstlersozialkasse bis zu der Höhe 
der Beitragsbemessungsgrenze in der ge-
setzlichen Krankenversicherung bis zum 
31. Mai des folgenden Jahres zu melden. 
Die Höhe der Aufwendungen für die frei-
willige Krankenversicherung sind der 
Künstlersozialkasse für jedes Kalenderjahr 

                                                             
40 BT-Drs. 12/5262, Art. 11 Nr. 6 (§ 11), S. 165 und 
BT-Drs. 12/5952, § 11, S. 55. 

bis zum 31. Mai des folgenden Jahres 
nachzuweisen. 
 
(2) Selbständige Künstler und Publizisten, 
die nach § 6 Abs. 3a des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch in Verbindung mit § 5 
Abs. 1 Nr. 4 versicherungsfrei oder nach 
den §§ 6 oder 7 von der Versicherungs-
pflicht befreit und bei einem privaten 
Krankenversicherungsunternehmen versi-
chert sind, erhalten auf Antrag von der 
Künstlersozialkasse einen vorläufigen Bei-
tragszuschuß, wenn sie für sich und ihre 
Familienangehörigen, die bei Versicher-
ungspflicht des Künstlers oder Publizisten 
in der gesetzlichen Krankenversicherung 
versichert wären, Vertragsleistungen be-
anspruchen können, die der Art nach den 
Leistungen der gesetzlichen Krankenversi-
cherung bei Krankheit entsprechen. Der 
Zuschuss beträgt die Hälfte des Beitrages, 
den die Künstlersozialkasse bei Versicher-
ungspflicht unter Zugrundelegung des um 
0,9 Beitragssatzpunkte verminderten all-
gemeinen Beitragssatzes der gesetzlichen 
Krankenversicherung zu zahlen hätte, 
höchstens jedoch die Hälfte des Betrages, 
den der Künstler oder Publizist für seine 
private Krankenversicherung zu zahlen 
hat; für Zeiten, für die bei Versicherungs-
pflicht Arbeitseinkommen nicht zugrunde 
gelegt wird (§ 234 Abs. 1 Satz 3 des Fünf-
ten Buches Sozialgesetzbuch), wird ein 
Beitragszuschuss nicht gezahlt. Für Künst-
ler und Publizisten, die bei Mitgliedschaft 
in einer Krankenkasse keinen Anspruch 
auf Krankengeld hätten, ist bei der Berech-
nung des Zuschusses anstelle des allge-
meinen Beitragssatzes der ermäßigte Bei-
tragssatz der gesetzlichen Krankenversich-
erung (§ 243 des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch) zugrunde zu legen. Bei einer Be-
freiung nach § 6 beginnt der Anspruch mit 
dem Kalendermonat, in dem die Meldung 
nach § 11 Abs. 1 eingeht. Bei einer 
Befreiung nach § 7 gilt Absatz 1 Satz 2. 
Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt. § 257 Abs. 2 a 
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des Fünften Buches Sozialgesetzbuch gilt 
entsprechend. 
 
§ 10a KSVG vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 
705), das zuletzt durch Artikel 14a des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 
3057) geändert worden ist, lautet:  
 
(1) Selbständige Künstler und Publizisten, 
die nach § 7 von der Krankenversicher-
ungspflicht befreit und in der sozialen 
Pflegeversicherung versichert sind, erhalt-
en auf Antrag von der Künstlersozialkasse 
als vorläufigen Beitragszuschuß die Hälfte 
des Beitrages, den die Künstlersozialkasse 
bei Versicherungspflicht nach diesem 
Gesetz an die Pflegekasse zu zahlen hätte, 
höchstens jedoch die Hälfte des Betrages, 
den sie tatsächlich zu zahlen haben. § 10 
Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 
 
(2) Selbständige Künstler und Publizisten, 
die nach § 6 Abs. 3a des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch in Verbindung mit § 5 
Abs. 1 Nr. 4 versicherungsfrei oder nach § 
6 oder § 7 von der Krankenversicherungs-
pflicht befreit und bei einem privaten 
Versicherungsunternehmen gegen Pflege-
bedürftigkeit versichert sind, erhalten auf 
Antrag von der Künstlersozialkasse einen 
vorläufigen Beitragszuschuß, wenn sie für 
sich und ihre Angehörigen, die bei Ver-
sicherungspflicht des Künstlers oder Publi-
zisten in der sozialen Pflegeversicherung 
versichert wären, Vertragsleistungen be-
anspruchen können, die nach Art und Um-
fang den Leistungen des Elften Buches So-
zialgesetzbuch gleichwertig sind. § 61 Abs. 
6 und 7 des Elften Buches Sozialgesetz-
buch gilt entsprechend. Der Zuschuss be-
trägt die Hälfte des Beitrages, den die 
Künstlersozialkasse bei Versicherungs-
pflicht an die Pflegekasse zu zahlen hätte, 
höchstens jedoch die Hälfte des Betrages, 
den der Künstler oder Publizist für seine 
private Pflegeversicherung zu zahlen hat. § 
10 Abs. 2 Satz 2 zweiter Halbsatz und Satz 
4 bis 6 gilt entsprechend. 

Zu den Einzelheiten der §§ 10 und 10a 
KSVG wird an dieser Stelle auf den in dies-
er Aufsatzreihe erschienen Aufsatz der 
Verfasserin „Das Künstlersozialversicher-
ungsgesetz (KSVG) – Teil IX – Beitragszu-
schuss der Künstlersozialkasse“ verwiesen. 
 
Hat der Künstlersozialkasse auf Verlangen 
die Angaben, die zur Feststellung der Ver-
sicherungspflicht, der Höhe der Beiträge 
und der Beitragszuschüsse erforderlich 
sind, sowie die in § 13 genannten Anga-
ben zu machen 
 
Hat der Künstlersozialkasse auf Verlangen 
die Angaben zu machen 
 
Die Angaben sind der Künstlersozialkasse 
gegenüber zu machen. Die Angaben sind 
auf Verlangen zu machen. Nach Auffas-
sung der Verfasserin muss das Verlangen 
der Angaben von der Künstlersozialkasse 
ausgehen. Die Angaben sind verpflichtend 
zu machen („hat“).41 
 
Die Angaben, die zur Feststellung der Ver-
sicherungspflicht, der Höhe der Beiträge 
und der Beitragszuschüsse erforderlich 
sind, sowie die in § 13 genannten An-
gaben  
 
Bei den Angaben die zu machen sind, han-
delt es sich um die Angaben, die zur Fest-
stellung der Versicherungspflicht, der 
Höhe der Beiträge und der Beitragszu-
schüsse erforderlich sind, sowie die in § 13 
genannten Angaben. Die Konkretisierung 
dieser Angaben erfolgte erst im Gesetzge-
bungsverfahren zu § 11 KSVG i. d. F. des 
BGBl (1988) I, 2606; sie basiert auf der 
Ausschussempfehlung zu diesem § 11. 
Begründet wurde dies als eine „Konkreti-
sierung aus datenschutzrechtlichen Grün-
den“42.  

                                                             
41

 Finke, KSVG (1982), § 15, Rn. 2; 
Finke/Brachmann/Nordhausen, KSVG, 4. Aufl. 
(2009), § 11, Rn. 10. 
42

 BT-Drs. 11/3629, Zu § 11, S. 7. 
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Die Angaben, die zur Feststellung der 
Versicherungspflicht erforderlich sind, zu 
machen 
 
Es sind die Angaben zu machen, die zur 
Feststellung der Versicherungspflicht er-
forderlich sind. Nach Auffassung der Ver-
fasserin sind dies insbesondere die An-
gaben, die die Fragen nach dem Umfang 
der Versicherungspflicht (vgl. §§ 1, 2 
KSVG) und zu den Ausnahmen von der 
Versicherungspflicht (§§ 3-7a KSVG) sowie 
zu Beginn und Dauer der Versicherungs-
pflicht (§ 8 KSVG) beantworten.  
 
Zu den Einzelheiten dieser Fragen verweist 
die Verfasserin an dieser Stelle auf Ihre 
folgenden Aufsätze, die in dieser Aufsatz-
reihe erschienen sind: „Das Künstlersozial-
versicherungsgesetz (KSVG) – Teil I“, Das 
Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) - 
Teil II - Ausnahmen von der Versicherungs-
pflicht - hier: § 3 KSVG -, Das Künstlerso-
zialversicherungsgesetz (KSVG) - Teil III – 
Ausnahmen von der Versicherungspflicht - 
hier: § 4 KSVG -, Das Künstlersozialversich-
erungsgesetz (KSVG) - Teil IV – Ausnahm-
en von der Versicherungspflicht - hier: § 5 
KSVG - , Das Künstlersozialversicherungs-
gesetz (KSVG) - Teil V – Aus-nahmen von 
der Versicherungspflicht - hier: §§ 6-7a 
KSVG -, Das Künstlersozialversicherungs-
gesetz (KSVG) - Teil VI – Beginn und Dauer 
der Versicherungspflicht, Verlegung des 
Tätigkeitsortes.  
 
Die Angaben, die zur Feststellung der 
Höhe der Beiträge erforderlich sind, zu 
machen 
 
Die Angaben, die zur Feststellung der 
Höhe der Beiträge erforderlich sind, erge-
ben sich nach Auffassung der Verfasserin 
aus den §§ 15, 16 und 16a KSVG. Diese 
Regelungen über die Höhe der Beitragsan-
teile des Versicherten sind es nach Auffas-
sung der Verfasserin, die diejenigen Merk-
male enthalten, die zur Feststellung der 

Höhe der Beiträge erforderlich sind. Aus 
diesem Grund sind es nach Auffassung der 
Verfasserin die Angaben, die zur Fest-
stellungen der Merkmale zur Feststellung 
der Höhe der Beitragsanteile des Ver-
sicherten nach den §§ 15, 16 und 16a 
KSVG erforderlich sind, die auch zur Fest-
stellung der Höhe der Beiträge erforder-
lich sind. Hierbei ist zu berücksichtigen, 
dass nach § 14 KSVG die Mittel der Künst-
lersozialversicherung aus den Beitragsan-
teilen der Versicherten (§§ 15 bis 16a) zur 
einen Hälfte und durch die Künstlersozial-
abgabe und durch einen Zuschuss des 
Bundes zur anderen Hälfte aufgebracht 
werden. Ausführungen zu diesen 
Paragraphen des Künstlersozialversicher-
ungsgesetzes müssen einem späteren Auf-
satz vorbehalten bleiben.  
Zu den Angaben, die zur Feststellung der 
Höhe der Beiträge erforderlich sind, ge-
hört nach Auffassung der Verfasserin auch 
die Angabe der Verlegung des Tätigkeits-
ortes nach § 8a KSVG. Zu den Einzelheiten 
des § 8a KSVG sei hier auf den in dieser 
Aufsatzreihe erschienen Aufsatz der Ver-
fasserin „Das Künstlersozialversicherungs-
gesetz – Teil IV – Beginn und Dauer der 
Versicherungspflicht, Verlegung des Tätig-
keitsortes“ verwiesen. 
 
Und die Angaben, die zur Feststellung der 
Beitragszuschüsse erforderlich sind, zu 
machen 
 
Zusätzlich („und“) sind diejenigen An-
gaben zu machen, die zur Feststellung der 
Beitragszuschüsse erforderlich sind. Die 
Regelungen über den Beitragszuschuss 
sind in §§ 10 und 10a KSVG geregelt. Er-
forderlich sind nach Auffassung der Ver-
fasserin die Angaben, die für die Feststel-
lungen der einzelnen gesetzlichen Merk-
male, die in § 10 KSVG und/oder § 10 a 
KSVG enthalten sind, erforderlich sind. 
Allerdings sind nach Auffassung der Ver-
fasserin diese Angaben nur dann zu mach-
en, wenn ein Antrag auf einen Beitrags-
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zuschuss gestellt wird. Denn es besteht 
keine Pflicht einen solchen Antrag zu stel-
len. Aus datenschutzrechtlichen Gründen 
dürfen aber nur solche Daten erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden, deren Er-
hebung, Verarbeitung und Nutzung nicht 
vermieden werden kann. Wird ein Antrag 
auf einen Beitragszuschuss nicht gestellt 
oder ist ein solcher nicht gestellt worden, 
sind die zur Prüfung des Anspruchs und 
der Höhe des Beitragszuschusses erforder-
lichen Daten aus diesem Grund nicht zu 
erheben, zu verarbeiten und zu nutzen. 
 
§ 10 KSVG vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 
705), das zuletzt durch Artikel 14a des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 
3057) geändert worden ist, regelt: 
 
(1) Selbständige Künstler und Publizisten, 
die nach § 7 von der Versicherungspflicht 
befreit und freiwillig in der gesetzlichen 
Krankenversicherung versichert sind, 
erhalten auf Antrag von der Künstler-
sozialkasse als vorläufigen Beitragszu-
schuß die Hälfte des Beitrages, der im Fal-
le der Versicherungspflicht für einen 
Künstler oder Publizisten bei Anwendung 
des um 0,9 Beitragssatzpunkte ver-
minderten allgemeinen Beitragssatzes der 
gesetzlichen Krankenversicherung, zu zahl-
en wäre, höchstens jedoch die Hälfte des 
Betrages, den sie tatsächlich zu zahlen 
haben. Für Künstler und Publizisten, die im 
Falle einer Versicherungspflicht keinen 
Anspruch auf Krankengeld hätten, ist bei 
der Berechnung des Zuschusses nach Satz 
1 anstelle des allgemeinen Beitragssatzes 
der ermäßigte Beitragssatz der gesetz-
lichen Krankenversicherung (§ 243 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch) zu-
grunde zu legen. Der Anspruch beginnt mit 
dem auf den Antrag folgenden Kalender-
monat. Bei Zuschussberechtigten, die nach 
diesem Gesetz in der allgemeinen Renten-
versicherung nicht versichert sind, ist für 
die Berechnung des endgültigen Zuschus-
ses das erzielte Jahresarbeitseinkommen 

maßgebend; es ist der Künstlersozialkasse 
bis zu der Höhe der Beitragsbemessungs-
grenze in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung bis zum 31. Mai des folgenden 
Jahres zu melden. Die Höhe der Aufwend-
ungen für die freiwillige Krankenver-
sicherung sind der Künstlersozialkasse für 
jedes Kalenderjahr bis zum 31. Mai des 
folgenden Jahres nachzuweisen. 
 
(2) Selbständige Künstler und Publizisten, 
die nach § 6 Abs. 3a des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch in Verbindung mit § 5 
Abs. 1 Nr. 4 versicherungsfrei oder nach 
den §§ 6 oder 7 von der Versicherungs-
pflicht befreit und bei einem privaten 
Krankenversicherungsunternehmen 
versichert sind, erhalten auf Antrag von 
der Künstlersozialkasse einen vorläufigen 
Beitragszuschuß, wenn sie für sich und 
ihre Familienangehörigen, die bei 
Versicherungspflicht des Künstlers oder 
Publizisten in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung versichert wären, Vertragsleist-
ungen beanspruchen können, die der Art 
nach den Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung bei Krankheit ent-
sprechen. Der Zuschuss beträgt die Hälfte 
des Beitrages, den die Künstlersozialkasse 
bei Versicherungspflicht unter Zugrunde-
legung des um 0,9 Beitragssatzpunkte ver-
minderten allgemeinen Beitragssatzes der 
gesetzlichen Krankenversicherung zu zahl-
en hätte, höchstens jedoch die Hälfte des 
Betrages, den der Künstler oder Publizist 
für seine private Krankenversicherung zu 
zahlen hat; für Zeiten, für die bei Versich-
erungspflicht Arbeitseinkommen nicht zu-
grunde gelegt wird (§ 234 Abs. 1 Satz 3 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch), wird 
ein Beitragszuschuss nicht gezahlt. Für 
Künstler und Publizisten, die bei Mitglied-
schaft in einer Krankenkasse keinen An-
spruch auf Krankengeld hätten, ist bei der 
Berechnung des Zuschusses anstelle des 
allgemeinen Beitragssatzes der ermäßigte 
Beitragssatz der gesetzlichen Krankenver-
sicherung (§ 243 des Fünften Buches So-
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zialgesetzbuch) zugrunde zu legen. Bei 
einer Befreiung nach § 6 beginnt der An-
spruch mit dem Kalendermonat, in dem 
die Meldung nach § 11 Abs. 1 eingeht. Bei 
einer Befreiung nach § 7 gilt Absatz 1 Satz 
2. Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt. § 257 Abs. 2 a 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch gilt 
entsprechend. 
 
§ 10a KSVG vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 
705), das zuletzt durch Artikel 14a des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I 
S. 3057) geändert worden ist, regelt:  
 
(1) Selbständige Künstler und Publizisten, 
die nach § 7 von der Krankenversicher-
ungspflicht befreit und in der sozialen 
Pflegeversicherung versichert sind, erhalt-
en auf Antrag von der Künstlersozialkasse 
als vorläufigen Beitragszuschuß die Hälfte 
des Beitrages, den die Künstlersozialkasse 
bei Versicherungspflicht nach diesem Ge-
setz an die Pflegekasse zu zahlen hätte, 
höchstens jedoch die Hälfte des Betrages, 
den sie tatsächlich zu zahlen haben. § 10 
Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 
 
(2) Selbständige Künstler und Publizisten, 
die nach § 6 Abs. 3a des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch in Verbindung mit § 5 
Abs. 1 Nr. 4 versicherungsfrei oder nach § 
6 oder § 7 von der Krankenversicherungs-
pflicht befreit und bei einem privaten 
Versicherungsunternehmen gegen Pflege-
bedürftigkeit versichert sind, erhalten auf 
Antrag von der Künstlersozialkasse einen 
vorläufigen Beitragszuschuß, wenn sie für 
sich und ihre Angehörigen, die bei Ver-
sicherungspflicht des Künstlers oder 
Publizisten in der sozialen Pflege-
versicherung versichert wären, Vertrags-
leistungen beanspruchen können, die 
nach Art und Umfang den Leistungen des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch gleich-
wertig sind. § 61 Abs. 6 und 7 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprech-
end. Der Zuschuss beträgt die Hälfte des 
Beitrages, den die Künstlersozialkasse bei 

Versicherungspflicht an die Pflegekasse zu 
zahlen hätte, höchstens jedoch die Hälfte 
des Betrages, den der Künstler oder 
Publizist für seine private Pflegeversicher-
ung zu zahlen hat. § 10 Abs. 2 Satz 2 
zweiter Halbsatz und Satz 4 bis 6 gilt 
entsprechend. 
   
Zu den Einzelheiten der §§ 10 und 10a 
KSVG wird an dieser Stelle auf den in 
dieser Aufsatzreihe erschienen Aufsatz der 
Verfasserin „Das Künstlersozialversicher-
ungsgesetz (KSVG) – Teil IX – Beitragszu-
schuss der Künstlersozialkasse“ verwiesen. 
 
Sowie die in § 13 genannten Angaben zu 
machen 
 
Zusätzlich („Sowie“) sind die in § 13 KSVG 
genannten Angaben zu machen. Ausführ-
ungen zu § 13 KSVG müssen einem später-
en Aufsatz aus dieser Aufsatzreihe vorbe-
halten bleiben.  
 
§ 11 Absatz 2 Satz 2 KSVG 
 
§ 11 Absatz 2 Satz 2 KSVG lautet: 
 
„Er hat die dafür notwendigen Auskünfte 
zu geben und die erforderlichen Unterlag-
en vorzulegen.“ 
 
Wer nach diesem Gesetz in der gesetz-
lichen Renten- oder Krankenversicherung 
oder in der sozialen Pflegeversicherung 
versichert wird oder nach §§ 10 und 10a 
Anspruch auf einen Beitragszuschuß hat, 
hat der Künstlersozialkasse auf Verlangen 
die Angaben, die zur Feststellung der Ver-
sicherungspflicht, der Höhe der Beiträge 
und der Beitragszuschüsse erforderlich 
sind, sowie die in § 13 genannten Angaben 
zu machen. Er hat die dafür notwendigen 
Auskünfte zu geben und die erforderlichen 
Unterlagen vorzulegen.  
 
§ 11 Absatz 2 Satz 2 KSVG im Einzelnen 
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Er hat die dafür notwendigen Auskünfte 
zu geben  
 
Derjenige Künstler oder Publizist, der die 
Angaben nach § 11 Absatz 2 Satz 2 KSVG 
zu machen hat, hat nach Auffassung der 
Verfasserin die zur Feststellung der Ver-
sicherungspflicht, der Höhe der Beiträge 
und der Beitragszuschüsse notwendigen 
Auskünfte zu geben, sowie die notwendig-
en Auskünfte zu den in § 13 genannten 
Angaben zu geben. 
 
Und die erforderlichen Unterlagen 
vorzulegen 
 
Zusätzlich („und“) hat derjenige Künstler 
oder Publizist, der die Angaben nach § 11 
Absatz 2 Satz 2 KSVG zu machen hat, nach 
Auffassung der Verfasserin die zur Fest-
stellung der Versicherungspflicht, der 
Höhe der Beiträge und der Beitragszu-
schüsse erforderlichen Unterlagen vorzu-
legen, sowie die erforderlichen Unterlagen 
zu den in § 13 genannten Angaben vorzu-
legen. 
 
§ 11 Absatz 2 Satz 3 KSVG 
 
§ 11 Absatz 2 Satz 3 KSVG lautet: 
 
„Die Sätze 1 und 2 gelten auch für An-
gaben, die zur Erfüllung sonstiger Auf-
gaben der Künstlersozialkasse nach dies-
em Gesetz erforderlich sind.“ 
 
§ 11 Absatz 2 Satz 3 KSVG ist nach 
Auffassung der Verfasserin folgender-
maßen zu lesen: 
 
Wer nach dem Künstlersozialversicher-
ungsgesetz in der gesetzlichen Renten- 
oder Krankenversicherung oder in der so-
zialen Pflegeversicherung versichert wird 
oder nach §§ 10 und 10a Anspruch auf 
einen Beitragszuschuß hat, hat der 
Künstlersozialkasse auf Verlangen die An-
gaben, die zur Erfüllung sonstiger Auf-

gaben der Künstlersozialkasse nach dem 
Künstlersozialversicherungsgesetz 
erforderlich sind, zu machen.  
 
Wer nach dem Künstlersozialversicher-
ungsgesetz in der gesetzlichen Renten- 
oder Krankenversicherung oder in der so-
zialen Pflegeversicherung versichert wird 
oder nach §§ 10 und 10a Anspruch auf 
einen Beitragszuschuß hat, hat die not-
wendigen Auskünfte zu den Angaben, die 
zur Erfüllung sonstiger Aufgaben der 
Künstlersozialkasse nach dem Künstlerso-
zialversicherungsgesetz erforderlich sind, 
zu geben.  
 
Zusätzlich („und“) hat wer nach dem 
Künstlersozialversicherungsgesetz in der 
gesetzlichen Renten- oder Krankenver-
sicherung oder in der sozialen Pflegever-
sicherung versichert wird oder nach §§ 10 
und 10a Anspruch auf einen Beitragszu-
schuß hat, die erforderlichen Unterlagen 
zu den Angaben, die zur Erfüllung 
sonstiger Aufgaben der Künstlersozialkas-
se nach dem Künstlersozialversicherungs-
gesetz erforderlich sind, vorzulegen.  
 
Diese Mitwirkungspflichten gelten nur für 
Angaben, die zur Erfüllung sonstiger Auf-
gaben der Künstlersozialkasse nach dem 
Künstlersozialversicherungsgesetz erfor-
derlich sind. Welche Angaben dies im Ein-
zelnen sind, konkretisiert weder der Ge-
setzeswortlaut, noch gibt die Gesetzesbe-
gründung hier konkrete Hinweise. 
 
§ 11 Absatz 3 KSVG  
 
§ 11 Absatz 3 KSVG lautet: 
 
„Die Vordrucke der Künstlersozialkasse 
sind zu verwenden.“ 
 
Zu § 11 Absatz 3 KSVG i. d. F. des BGBl 
(1988) I, 2606 hieß es in der Gesetzesbe-
gründung: „Absatz 3 faßt die bisherigen 
Vorschriften der §§ 16 Abs. 2 Satz 1, 17 
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Abs. 1 Satz 3, Abs. 3 Satz 2, Abs. 5 Satz 2 
KSVG zusammen.“43 Eine Änderung des § 
11 Absatz 3 KSVG ist bisher nicht erfolgt. 
Gemeinsam war den, in der Gesetzesbe-
gründung genannten Vorschriften, die Re-
gelung, dass der oder ein Vordruck der 
Künstlersozialkasse auszufüllen bzw. zu 
verwenden ist. 
 
Nach Auffassung der Verfasserin ist die 
Vorschrift des § 11 Absatz 3 KSVG im Zu-
sammenhang mit den Regelungen des § 
11 Absatz 1 und 2 KSVG zu sehen, sodass 
diese Vorschrift nur die Verwendung der-
jenigen Vordrucke erfasst, die die Melde-
pflicht des § 11 Absatz 1 KSVG und die 
Mitwirkungspflichten des § 11 Absatz 2 
KSVG betreffen. 
 
Dies sind zurzeit z.B. der Vordruck „Frage-
bogen zur Prüfung der Versicherungs-
pflicht nach dem Künstlersozialversich-
erungsgesetz“ und der Vordruck „Befrei-
ung von der gesetzlichen Krankenversich-
erungspflicht/Zuschussantrag“.  
 
Nach in der Kommentierung vertretener 
Auffassung kann die Meldung auch form-
los erfolgen.44 Diese Auffassung vermag 
die Verfasserin so nicht teilen. Denn § 11 
Absatz 3 KSVG sieht ein Formerfordernis 
vor und es ist nach Auffassung der Ver-
fasserin nicht ersichtlich, dass sich dieses 
nicht auch auf die Meldepflicht nach § 11 
Absatz 1 Satz 1 KSVG bezieht. Vielmehr 
führt die historische Auslegung dazu, dass 
das Formerfordernis hier insbesondere die 
Meldepflicht nach § 11 Absatz 1 Satz 1 
KSVG umfasst. Denn nach der Gesetzes-
begründung zu § 11 Absatz 3 KSVG sollte 
diese Vorschrift unter anderem § 16 Ab-

                                                             
43

 BR-Drs. 367/88, S. 39. 
44

 Finke, KSVG, 2. Aufl. (1992), § 11, Rn. 11; Böckel, 
Künstlersozialversicherungsgesetz, 3. Aufl. (1992), 
S. 121; Finke/Brachmann/Nordhausen, KSVG, 3. 
Aufl. (2004), § 11, Rn. 11; 
Finke/Brachmann/Nordhausen, KSVG, 4. Aufl. 
(2009), § 11, Rn. 11. 

satz 2 Satz 1 KSVG der zuvor geltenden 
Fassung des KSVG und andere Vorschrift-
en, die ein solches Formerfordernis vor-
sahen, zusammenfassen. Dieser § 16 Ab-
satz 2 Satz 1 KSVG betraf jedoch gerade 
(auch) die Meldepflicht, die in § 16 Absatz 
1 KSVG der früher geltenden Fassung ge-
regelt war. Außerdem geht auch aus der 
Gesetzesbegründung zu § 15 bis 19 KSVG i. 
d. F. des BGBl (1981) I, 705 hervor, dass 
gerade das Meldeverfahren bei Aufnahme 
der künstlerischen oder publizistischen Tä-
tigkeit und dies mit Blick auf das beson-
dere Feststellungsverfahren für den Be-
ginn der Versicherungspflicht weitgehend 
formalisiert werden sollte.45 Auch wenn 
im Sozialverwaltungsverfahren sowie im 
Verwaltungsverfahren grundsätzlich die 
Formfreiheit gilt, sehen auch die dies 
regelnden Vorschriften im SGB X und z. B. 
VwVfG des Bundes Ausnahmen für den 
Fall vor, dass das Gesetz eine Form 
vorschreibt (vgl. § 9 SGB X, § 10 VwVfG). 
Nach Auffassung der Verfasserin ist 
diesem Rechtsgedanken folgenden hier 
festzustellen, dass die Rechtsvorschrift des 
§ 11 Absatz 3 KSVG gerade eine Form 
vorschreibt, nämlich durch die Verpflicht-
ung, die Vordrucke der Künstlersozialkasse 
zu verwenden.46 
 
Aber ein Vordruck der speziell der Meld-
ung des Künstlers oder Publizisten dienen 
würde, ist jedenfalls der Verfasserin nicht 
bekannt. Die Vorgehensweise der Künst-
lersozialkasse erscheint der Verfasserin 
folgendermaßen:  
 
Der Internetseite der Künstlersozialkasse 
zu entnehmen ist, dass Sie den Eingang 
der Anmeldeunterlagen als Meldung be-
trachtet.47 Was die Künstlersozialkasse 

                                                             
45

 BT-Drs. 9/26, S. 20. 
46

 Vgl. zu § 9 Satz 1 2. Halbsatz SGB X: 
Diering/Timme/Waschull, SGB X, 2. Aufl. (2007), § 
9, Rn. 7. 
47 Antwort 13 unter FAQ für Künstler und 
Publizisten (Stand: 14.12.2012): 
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unter Anmeldeunterlagen versteht, ist 
nicht ersichtlich. Aber im Downloadbe-
reich für Antragsunterlagen und allge-
meine Informationen auf der Internetseite 
der Künstlersozialkasse ist folgender Hin-
weis enthalten: „Das Herunterladen der 
Antragsunterlagen hat nicht die Rechts-
qualität einer „Meldung“ bei der Künstler-
sozialkasse (KSK). Der Zeitpunkt der Meld-
ung bei der KSK ist jedoch maßgeblich für 
den Versicherungsbeginn. Wenn Sie schon 
selbständig künstlerisch/publizistisch tätig 
sind und einen möglichst frühen Beginn 
der Versicherung anstreben, sollten Sie 
sich zwecks Dokumentation Ihrer Meldung 
mit dem unten zur Verfügung gestellten E-
Mail-Formular bei der KSK melden, um 
Rechtsnachteile zu vermeiden. Wenn Sie 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht selb-
ständig künstlerisch/publizistisch tätig sind 
und die Unterlagen nur zu Informations-
zwecken herunterladen, ist eine Meldung 
bei der Künstlersozialkasse nicht erforder-
lich. Sofern Sie die Antragsunterlagen per 
Post anfordern möchten, können Sie dies 
ebenfalls mit dem E-Mail-Formular, in 
dem Sie bitte Zutreffendes ankreuzen:“48; 
der dort enthaltende Link („Zum E-Mail-
Formular“49) führt zu der Möglichkeit der 
„Bestellung von Anmeldeunterlagen für 

                                                                                         
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/ku
enstler_und_publizisten/faqfuerkuenstlerundpubli
zisten.php?WSESSIONID=4a5eaa39c50d145bd8c64
69bb2f35bf2&WSESSIONID=0f52d172a93519765c
21a068ec76185e&WSESSIONID=65c436c42a5e823
ef75acc27dba34835&WSESSIONID=8bfc6b419f47a
4a52a0cccea3d3d6aaa&WSESSIONID=a62b6edf03
8624be0b733d039a242cea&WSESSIONID=b1ffcf26
1c4cee2e2aebe41518ff2d44&WSESSIONID=d7c37
d7e814e7dfd12faf8effd6281e1&WSESSIONID=4e3
e60fc21de61b697cfe9957d4eb7cc. 
48

 Internetseite der KSK (Stand; 14.12.2012): 
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/do
wnload/Allgemeine_Infos_Anmeldeunterlagen_Ku
enstler_Pu.php . 
49

 Internetseite der KSK (Stand; 14.12.2012): 
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/do
wnload/Allgemeine_Infos_Anmeldeunterlagen_Ku
enstler_Pu.php . 

Künstler und Publizisten“50. Bei diesem E-
Mail-Formular kann man: „nur eine Aus-
wahl treffen und ankreuzen, ob Sie die 
Übersendung der Antragsunterlagen auf 
dem Postwege wünschen; Ihre Daten 
werden hier gespeichert und Ihre Anfrage 
als Meldung bei der KSK erfasst, die Unter-
lagen erhalten Sie dann per Post“ oder 
„um Speicherung Ihrer Daten zur Doku-
mentation Ihrer Meldung bitten, da Sie 
sich die Unterlagen aus dem Internet her-
untergeladen haben. Ihre Daten werden 
hier gespeichert. Sie erhalten per E-Mail 
ein vorläufiges Aktenzeichen zur Doku-
mentation Ihrer Meldung. Bitte achten Sie 
daher unbedingt auf die Angabe einer kor-
rekten E-Mail-Anschrift“.51  
 
Nicht ersichtlich ist für die Verfasserin, 
was nach Auffassung der Künstlersozial-
kasse eine Meldung gemäß § 11 Absatz 1 
KSVG ist, für den Fall, dass der Künstler 
oder Publizist nicht über den Zugang zum 
Internet verfügt und das E-Mail-Formular 
auf der Internetseite der Künstlersozial-
kasse daher nicht nutzen kann. Schwierig-
keiten hat die Verfasserin auch wegen des 
Risikos technischer Fehler bei der Über-
mittlung des E-Mail-Formulars und wegen 
des Risikos, das mit der Angabe einer 
fehlerhaften E-Mail-Adresse verbunden ist 
(z. B. wegen eines Tippfehlers). Möglich 
erscheint der Verfasserin insbesondere, 
dass der Künstler oder Publizist, den 
Vordruck „Fragebogen zur Prüfung der 
Versicherungspflicht nach dem Künstlerso-
zialversicherungsgesetz“ gar nicht online 
anfordert, sondern zum Bespiel tele-
fonisch anfordert oder sich von jemand 
anderem (z. B. Freunden/Bekannte), der 
die Vordrucke bereits in Kopie besitzt, 
aushändigen lässt (letzteres erscheint der 

                                                             
50

 
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/for
mulare_xslt/bestellformularversicherte.php . 
51 Internetseite der KSK (Stand: 14.12.2012): 
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/for
mulare_xslt/bestellformularversicherte.php . 

http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/kuenstler_und_publizisten/faqfuerkuenstlerundpublizisten.php?WSESSIONID=4a5eaa39c50d145bd8c6469bb2f35bf2&WSESSIONID=0f52d172a93519765c21a068ec76185e&WSESSIONID=65c436c42a5e823ef75acc27dba34835&WSESSIONID=8bfc6b419f47a4a52a0cccea3d3d6aaa&WSESSIONID=a62b6edf038624be0b733d039a242cea&WSESSIONID=b1ffcf261c4cee2e2aebe41518ff2d44&WSESSIONID=d7c37d7e814e7dfd12faf8effd6281e1&WSESSIONID=4e3e60fc21de61b697cfe9957d4eb7cc
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/kuenstler_und_publizisten/faqfuerkuenstlerundpublizisten.php?WSESSIONID=4a5eaa39c50d145bd8c6469bb2f35bf2&WSESSIONID=0f52d172a93519765c21a068ec76185e&WSESSIONID=65c436c42a5e823ef75acc27dba34835&WSESSIONID=8bfc6b419f47a4a52a0cccea3d3d6aaa&WSESSIONID=a62b6edf038624be0b733d039a242cea&WSESSIONID=b1ffcf261c4cee2e2aebe41518ff2d44&WSESSIONID=d7c37d7e814e7dfd12faf8effd6281e1&WSESSIONID=4e3e60fc21de61b697cfe9957d4eb7cc
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/kuenstler_und_publizisten/faqfuerkuenstlerundpublizisten.php?WSESSIONID=4a5eaa39c50d145bd8c6469bb2f35bf2&WSESSIONID=0f52d172a93519765c21a068ec76185e&WSESSIONID=65c436c42a5e823ef75acc27dba34835&WSESSIONID=8bfc6b419f47a4a52a0cccea3d3d6aaa&WSESSIONID=a62b6edf038624be0b733d039a242cea&WSESSIONID=b1ffcf261c4cee2e2aebe41518ff2d44&WSESSIONID=d7c37d7e814e7dfd12faf8effd6281e1&WSESSIONID=4e3e60fc21de61b697cfe9957d4eb7cc
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/kuenstler_und_publizisten/faqfuerkuenstlerundpublizisten.php?WSESSIONID=4a5eaa39c50d145bd8c6469bb2f35bf2&WSESSIONID=0f52d172a93519765c21a068ec76185e&WSESSIONID=65c436c42a5e823ef75acc27dba34835&WSESSIONID=8bfc6b419f47a4a52a0cccea3d3d6aaa&WSESSIONID=a62b6edf038624be0b733d039a242cea&WSESSIONID=b1ffcf261c4cee2e2aebe41518ff2d44&WSESSIONID=d7c37d7e814e7dfd12faf8effd6281e1&WSESSIONID=4e3e60fc21de61b697cfe9957d4eb7cc
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/kuenstler_und_publizisten/faqfuerkuenstlerundpublizisten.php?WSESSIONID=4a5eaa39c50d145bd8c6469bb2f35bf2&WSESSIONID=0f52d172a93519765c21a068ec76185e&WSESSIONID=65c436c42a5e823ef75acc27dba34835&WSESSIONID=8bfc6b419f47a4a52a0cccea3d3d6aaa&WSESSIONID=a62b6edf038624be0b733d039a242cea&WSESSIONID=b1ffcf261c4cee2e2aebe41518ff2d44&WSESSIONID=d7c37d7e814e7dfd12faf8effd6281e1&WSESSIONID=4e3e60fc21de61b697cfe9957d4eb7cc
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/kuenstler_und_publizisten/faqfuerkuenstlerundpublizisten.php?WSESSIONID=4a5eaa39c50d145bd8c6469bb2f35bf2&WSESSIONID=0f52d172a93519765c21a068ec76185e&WSESSIONID=65c436c42a5e823ef75acc27dba34835&WSESSIONID=8bfc6b419f47a4a52a0cccea3d3d6aaa&WSESSIONID=a62b6edf038624be0b733d039a242cea&WSESSIONID=b1ffcf261c4cee2e2aebe41518ff2d44&WSESSIONID=d7c37d7e814e7dfd12faf8effd6281e1&WSESSIONID=4e3e60fc21de61b697cfe9957d4eb7cc
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/kuenstler_und_publizisten/faqfuerkuenstlerundpublizisten.php?WSESSIONID=4a5eaa39c50d145bd8c6469bb2f35bf2&WSESSIONID=0f52d172a93519765c21a068ec76185e&WSESSIONID=65c436c42a5e823ef75acc27dba34835&WSESSIONID=8bfc6b419f47a4a52a0cccea3d3d6aaa&WSESSIONID=a62b6edf038624be0b733d039a242cea&WSESSIONID=b1ffcf261c4cee2e2aebe41518ff2d44&WSESSIONID=d7c37d7e814e7dfd12faf8effd6281e1&WSESSIONID=4e3e60fc21de61b697cfe9957d4eb7cc
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/kuenstler_und_publizisten/faqfuerkuenstlerundpublizisten.php?WSESSIONID=4a5eaa39c50d145bd8c6469bb2f35bf2&WSESSIONID=0f52d172a93519765c21a068ec76185e&WSESSIONID=65c436c42a5e823ef75acc27dba34835&WSESSIONID=8bfc6b419f47a4a52a0cccea3d3d6aaa&WSESSIONID=a62b6edf038624be0b733d039a242cea&WSESSIONID=b1ffcf261c4cee2e2aebe41518ff2d44&WSESSIONID=d7c37d7e814e7dfd12faf8effd6281e1&WSESSIONID=4e3e60fc21de61b697cfe9957d4eb7cc
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/kuenstler_und_publizisten/faqfuerkuenstlerundpublizisten.php?WSESSIONID=4a5eaa39c50d145bd8c6469bb2f35bf2&WSESSIONID=0f52d172a93519765c21a068ec76185e&WSESSIONID=65c436c42a5e823ef75acc27dba34835&WSESSIONID=8bfc6b419f47a4a52a0cccea3d3d6aaa&WSESSIONID=a62b6edf038624be0b733d039a242cea&WSESSIONID=b1ffcf261c4cee2e2aebe41518ff2d44&WSESSIONID=d7c37d7e814e7dfd12faf8effd6281e1&WSESSIONID=4e3e60fc21de61b697cfe9957d4eb7cc
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/kuenstler_und_publizisten/faqfuerkuenstlerundpublizisten.php?WSESSIONID=4a5eaa39c50d145bd8c6469bb2f35bf2&WSESSIONID=0f52d172a93519765c21a068ec76185e&WSESSIONID=65c436c42a5e823ef75acc27dba34835&WSESSIONID=8bfc6b419f47a4a52a0cccea3d3d6aaa&WSESSIONID=a62b6edf038624be0b733d039a242cea&WSESSIONID=b1ffcf261c4cee2e2aebe41518ff2d44&WSESSIONID=d7c37d7e814e7dfd12faf8effd6281e1&WSESSIONID=4e3e60fc21de61b697cfe9957d4eb7cc
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/kuenstler_und_publizisten/faqfuerkuenstlerundpublizisten.php?WSESSIONID=4a5eaa39c50d145bd8c6469bb2f35bf2&WSESSIONID=0f52d172a93519765c21a068ec76185e&WSESSIONID=65c436c42a5e823ef75acc27dba34835&WSESSIONID=8bfc6b419f47a4a52a0cccea3d3d6aaa&WSESSIONID=a62b6edf038624be0b733d039a242cea&WSESSIONID=b1ffcf261c4cee2e2aebe41518ff2d44&WSESSIONID=d7c37d7e814e7dfd12faf8effd6281e1&WSESSIONID=4e3e60fc21de61b697cfe9957d4eb7cc
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/download/Allgemeine_Infos_Anmeldeunterlagen_Kuenstler_Pu.php
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/download/Allgemeine_Infos_Anmeldeunterlagen_Kuenstler_Pu.php
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/download/Allgemeine_Infos_Anmeldeunterlagen_Kuenstler_Pu.php
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/download/Allgemeine_Infos_Anmeldeunterlagen_Kuenstler_Pu.php
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/download/Allgemeine_Infos_Anmeldeunterlagen_Kuenstler_Pu.php
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/download/Allgemeine_Infos_Anmeldeunterlagen_Kuenstler_Pu.php
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/formulare_xslt/bestellformularversicherte.php
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/formulare_xslt/bestellformularversicherte.php
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/formulare_xslt/bestellformularversicherte.php
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/formulare_xslt/bestellformularversicherte.php
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Verfasserin jedoch bereits mit Blick auf die 
Aktualität der verwendeten Vordrucke 
ausdrücklich nicht ratsam). 
 
Möglich erscheint der Verfasserin mit Blick 
(auch) hierauf, dass die Künstler-
sozialkasse außerhalb der Möglichkeit, die 
sie zur Meldung per E-Mail-Formular bie-
tet, den Vordruck „Fragebogen zur Prüf-
ung der Versicherungspflicht nach dem 
Künstlersozialversicherungsgesetz“ als 
denjenigen Vordruck betrachtet, der gem. 
§ 11 Absatz 3 zu verwenden ist. In diesem 
Fall wäre zu überlegen, ob es, um zu 
erreichen, dass ein frühestmöglicher Mel-
deeingang erfolgt, nicht ratsam wäre, zu-
nächst den Vordruck, soweit die Daten be-
kannt sind und ihr Zusammentragen keine 
Verzögerung bedeutet, auszufüllen und 
mit dem Hinweis zu versehen, dass die 
weiteren Daten und Unterlagen nachge-
reicht werden und diesen soweit ausge-
füllten Vordruck dann an die Künstlerso-
zialkasse zu übermitteln. In diesem Fall 
wäre der Vordruck nach Auffassung der 
Verfasserin auf jeden Fall insoweit auszu-
füllen, als hieraus jedenfalls ersichtlich 
wird, wer sich meldet (also: Anrede, Vor- 
und Nachname, Geburtsdatum und voll-
ständige Adresse des Meldepflichtigen), 
und, dass die Meldung erfolgt, weil der 
Künstler oder Publizist nach dem Künstler-
sozialversicherungsgesetz in der gesetz-
lichen Renten- oder Krankenversicherung 
oder in der sozialen Pflegeversicherung 
versichert wird und dass die Meldung an 
die Künstlersozialkasse gerichtet ist. So-
fern es keine wesentliche Verzögerung der 
Abgabe der Meldung bedeutet, scheint es 
nach Auffassung der Verfasserin außer-
dem mit Blick auf § 11 Absatz 4 KSVG er-
forderlich, dass der nach § 11 Absatz 1 
KSVG Meldepflichtige die ihm von einem 
Träger der Rentenversicherung oder der 
Datenstelle der Träger der Renten-
versicherung zugeteilte Versicherungs-
nummer einträgt. Nach der Übermittlung 
wären nach Auffassung der Verfasserin 

unverzüglich die weiteren Daten und 
Unterlagen zusammenzutragen und der 
Vordruck nochmals vollständig ausgefüllt 
und gemeinsam mit den erforderlichen 
Unterlagen nachzureichen. Der Melde-
pflichtige sollte in diesem Fall jedoch nach 
Auffassung der Verfasserin auf jeden Fall 
eindeutig klarstellen, dass die Angaben 
nicht vollständig sind und dass die fehlen-
den Angaben und Unterlagen nachge-
reicht werden. Hinzuweisen ist an dieser 
Stelle jedoch, dass die Verfasserin keine 
Kenntnis darüber besitzt, ob der Melde-
pflicht auf diese Art und Weise genüge ge-
tan werden kann. 
 
In Ermangelung eines speziellen Melde-
vordrucks, der eine Meldung ermöglicht, 
die eine Verzögerung wegen des Zusam-
mentragens der erforderlichen Daten und 
Unterlagen vermeidet, empfiehlt sich nach 
Auffassung der Verfasserin eine schnellst-
mögliche mündliche oder schriftliche 
Meldung des Meldepflichtigen bei der 
Künstlersozialkasse. Aus der Meldung 
sollte nach Auffassung der Verfasserin 
jedenfalls ersichtlich sein, wer sich meldet 
(jedenfalls mit Anrede, Vor- und Nach-
name, Geburtsdatum und vollständiger 
Adresse des Meldepflichtigen), und, dass 
die Meldung erfolgt, weil der Künstler 
oder Publizist nach dem Künstlersozialver-
sicherungsgesetz in der gesetzlichen Ren-
ten- oder Krankenversicherung oder in der 
sozialen Pflegeversicherung versichert 
wird und dass die Meldung an die Künst-
lersozialkasse gerichtet ist. Außerdem 
scheint nach Auffassung der Verfasserin 
mit Blick auf § 11 Absatz 4 KSVG erfor-
derlich, dass der nach § 11 Absatz 1 KSVG 
Meldepflichtige die ihm von einem Träger 
der Rentenversicherung oder der Daten-
stelle der Träger der Rentenversicherung 
zugeteilte Versicherungsnummer einträgt. 
Dies ist nach Auffassung der Verfasserin zu 
empfehlen, auch wenn nach § 11 Absatz 4 
Satz 1 KSVG „der nach Absatz 1 Melde-
pflichtige […] in dem Anmeldevordruck 
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der Künstlersozialkasse die ihm von ein-
em Träger der Rentenversicherung oder 
der Datenstelle der Träger der Renten-
versicherung zugeteilte Versicherungs-
nummer einzutragen“ [Hervorhebungen 
durch die Verfasserin] hat. Ist eine Ver-
sicherungsnummer nicht zugeteilt wor-
den, ist sie nach § 11 Absatz 4 Satz 2 KSVG 
von der Datenstelle der Träger der Ren-
tenversicherung über die Künstlersozial-
kasse zu vergeben. Die Verfasserin hält 
eine schriftliche Meldung mit Blick auf 
eine bessere Darlegungsmöglichkeit in ein-
em eventuellen eintretenden Rechtsstreit 
für empfehlenswert. Nach Auffassung der 
Verfasserin ist zu überlegen, ob nicht der 
Künstler oder Publizist, sich zunächst tele-
fonisch bei der Künstlersozialkasse melden 
und mitteilen sollte, dass er/sie eine 
künstlerische/publizistische Tätigkeit auf-
genommen hat und unverzüglich hiernach 
der Künstler/Publizist  den nur in seinen 
für eine Meldung erforderlich erscheinen-
den Teilen ausgefüllten Vordruck „Frage-
bogen zur Prüfung der Versicherungs-
pflicht nach dem Künstlersozialversicher-
ungsgesetz“ (siehe hierzu oben) und eine 
schriftliche Meldung, mit dem  soeben 
dargestellten Inhalt, mit einander kom-
biniert an die Künstlersozialkasse über-
mittelt sollte, um der Meldepflicht zu ge-
nügen, wenn ein Künstler oder Publizist 
auf das E-Mail-Formular keinen Zugriff hat. 
Der Meldepflichtige sollte hierbei jedoch 
nach Auffassung der Verfasserin auf jeden 
Fall eindeutig klarstellen, dass die Anga-
ben nicht vollständig sind und dass die 
fehlenden Angaben und Unterlagen nach-
gereicht werden. Hinzuweisen ist auch an 
dieser Stelle, dass die Verfasserin keine 
Kenntnis darüber besitzt, ob der Melde-
pflicht auf diese Art und Weise genüge ge-
tan werden kann. 
 
Zu Berücksichtigen ist jedenfalls, dass nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 1 KSVG die Versicher-
ungspflicht in der gesetzlichen Renten- 
und Krankenversicherung sowie in der so-

zialen Pflegeversicherung mit dem Tage, 
an dem die Meldung des Versicherten 
nach § 11 Absatz 1 KSVG eingeht, begin-
nen kann. Eine verspätete Meldung lässt 
in den Fällen, in denen die Versicherungs-
pflicht mit dem Tage des Eingangs der 
Meldung nach § 11 Absatz 1 KSVG beginnt, 
auch die Versicherungspflicht später be-
ginnen. Auch zu berücksichtigen ist auf 
jeden Fall, dass nach § 10 Absatz 2 Satz 4 
KSVG bei einer Befreiung nach § 6 KSVG 
der Anspruch mit dem Kalendermonat, in 
dem die Meldung nach § 11 Absatz 1 KSVG 
eingeht, beginnt. 
 
Zweng vertritt zu § 16 Absatz 2 KSVG die 
Auffassung, dass die Meldung nach dem 
damaligen § 16 Absatz 2 KSVG durch das 
Ausfüllen des Anmeldevordrucks und die 
Übersendung dieses ausgefüllten Vor-
drucks an die Künstlersozialkasse er-
folge52. Zu berücksichtigen ist nach Auffas-
sung der Verfasserin jedoch, dass Zweng 
diese Auffassung zu dem damals geltend-
en § 16 Absatz 2 Satz 1 KSVG vertreten 
hat. Diese Auffassung ist daher nach 
Auffassung der Verfasserin nicht unab-
hängig von der Tatsache zu sehen, dass in 
dem damaligen § 16 KSVG der Regelung 
des Absatz 2 Satz 1 unmittelbar nur die 
Meldepflicht des § 16 Absatz 1 KSVG vor-
anging. Die Mitwirkungspflichten des heu-
tigen § 11 Absatz 2 KSVG, die damals in § 
15 Absatz 1 KSVG geregelt waren, waren 
hingegen von der Verpflichtung den An-
meldevordruck der Künstlersozialkasse zu 
verwenden nicht erfasst. Unter Berück-
sichtigung der Tatsache, dass die Meldung 
durch einen Vordruck nicht wesentlich 
mehr Zeit in Anspruch nehmen dürfte, als 
die frei formulierte Meldung und unter Be-
rücksichtigung der Tatsache, dass alleine 
das Zusammensammeln der erforderlich-
en Daten zur Ausfüllung der oben ange-
gebenen Vordrucke der Künstlersozialkas-
se schon wesentlich mehr Zeit in Anspruch 
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 Zweng, KSVG (1983), § 16, S. 61. 
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nehmen dürfte, als die Abgabe einer 
schlichten Meldung sowie mit Blick auf die 
Folgen, die eine verspätete Meldung 
haben kann, falls hiervon der Beginn der 
Versicherungspflicht abhängen sollte (vgl. 
§ 8 Absatz 1 Satz 1 KSVG), ist diese 
Auffassung Zwengs zu der Meldepflicht 
des § 11 Absatz 1 KSVG nicht mehr zu 
vertreten. Es muss dem Künstler oder 
Publizisten nach Auffassung der Verfasser-
in möglich sein, sich schnellstmöglich bei 
der Künstlersozialkasse zu melden, um 
keine Nachteile aus einer verspäteten 
Meldung wegen verspäteten Versicher-
ungsbeginns in Kauf nehmen zu müssen. 
Daher muss es dem Künstler oder Publi-
zisten nach Auffassung der Verfasserin 
auch möglich sein, seiner Meldepflicht 
nach § 11 Absatz 1 KSVG ohne Ausfüllung 
und Übersendung der oben genannten 
Vordrucke mit allen dort geforderten An-
gaben, die für eine bloße Meldung nicht 
erforderlich sind, nachzukommen und 
damit den frühestmöglichen Beginn der 
Versicherungspflicht (vgl. § 8 Absatz 1 Satz 
1 KSVG) herbeizuführen. Aus diesem 
Grund ist auch der von Ziebeil zu § 11 Ab-
satz 3 KSVG vertretenen Auffassung nicht 
zuzustimmen, nach der der Vordruck der 
Künstlersozialkasse, mit dem alle „für die 
Beurteilung von Versicherungspflicht bzw. 
–freiheit bedeutsamen Fragen“ ermittelt 
werden, zu verwenden ist,53  falls Ziebeil 
hier so zu verstehen sein sollte, dass dies 
auch für die Meldung nach § 11 Absatz 1 
KSVG gelten soll.  
 
§ 11 Absatz 4 KSVG 
 
§ 11 Absatz 4 KSVG lautet: 
 
„Der nach Absatz 1 Meldepflichtige hat in 
dem Anmeldevordruck der Künstlersozial-
kasse die ihm von einem Träger der Ren-
tenversicherung oder der Datenstelle der 
Träger der Rentenversicherung zugeteilte 
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 Ziebeil, KSVG, 1. Aufl. (1989), 76. 

Versicherungsnummer einzutragen. Ist 
eine Versicherungsnummer nicht zugeteilt 
worden, ist sie von der Datenstelle der 
Träger der Rentenversicherung über die 
Künstlersozialkasse zu vergeben.“ 
 
Allgemeines 
 
Zu § 11 Absatz 4 KSVG i. d. F. des BGBl 
(1988) I, 2606 hieß es in der Gesetzes-
begründung: „Absatz 4 entspricht dem 
bisherigen § 16 Abs. 2 Satz 2 und 3 
KSVG.“54 Diese § 16 Absatz 2 Satz 2 und 3 
lauteten: „Darin ist die ihm von einem 
Träger der Rentenversicherung zugeteilte 
Versicherungsnummer einzutragen. Ist 
eine solche Nummer nicht zugeteilt wor-
den, so ist sie von der Bundesversicher-
ungsanstalt für Angestellte über die 
Künstlersozialkasse zu vergeben.“ § 11 
Absatz 4 KSVG i. d. F. des BGBl (1988) I, 
2606 lautete: „Der nach Absatz 1 Melde-
pflichtige hat in dem Anmeldevordruck 
der Künstlersozialkasse die ihm von einem 
Träger der Rentenversicherung zugeteilte 
Versicherungsnummer einzutragen. Ist 
eine Versicherungsnummer nicht zugeteilt 
worden, ist sie von der Bundesversich-
erungsanstalt für Angestellte über die 
Künstlersozialkasse zu vergeben.“  
 
Die erste und bis dato letzte Änderung des 
§ 11 Absatz 4 KSVG erfolgte durch das 
Gesetz zur Organisationsreform in der 
Rentenversicherung (RVOrgG). In dem Ge-
setzentwurf war vorgesehen, dass § 11 
Absatz 4 wie folgt geändert werde: 
 
„a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Ren-
tenversicherung“ die Wörter „oder der 
Datenstelle der Träger der Rentenver-
sicherung“ eingefügt. 
 
b) In Satz 2 werden die Wörter „Bundes-
versicherungsanstalt für Angestellte“ 
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 BR-Drs. 367/88, S. 39. 
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durch die Wörter „Datenstelle der Träger 
der Rentenversicherung“ ersetzt.“55 
 
In der Gesetzesbegründung hieß es hierzu: 
„Die Versicherungsnummer wird zukünftig 
von der Datenstelle der Träger der Ren-
tenversicherung (§ 145 des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch) vergeben.56 
 
§ 11 Absatz 4 KSVG im Einzelnen  
 
§ 11 Absatz 4 Satz 1 KSVG 
 
§ 11 Absatz 4 Satz 1 KSVG lautet: 
 
Der nach Absatz 1 Meldepflichtige hat in 
dem Anmeldevordruck der Künstlersozial-
kasse die ihm von einem Träger der Ren-
tenversicherung oder der Datenstelle der 
Träger der Rentenversicherung zugeteilte 
Versicherungsnummer einzutragen.  
 
§ 11 Absatz 4 Satz 1 KSVG im Einzelnen 
 
Der nach Absatz 1 Meldepflichtige hat 
einzutragen 
 
Der nach § 11 Absatz 1 KSVG 
Meldepflichtige hat die Eintragung vorzu-
nehmen. Auf die Frage, wer nach § 11 
Absatz 1 KSVG Meldepflichtiger ist, ist in 
diesem Aufsatz weiter oben bereits einge-
gangen worden. Die Eintragung hat durch 
ihn zu erfolgen; nach Auffassung der Ver-
fasserin also nicht durch die Künstler-
sozialkasse. 
 
In dem Anmeldevordruck der 
Künstlersozialkasse  
 
Die Eintragung hat in dem Anmelde-
vordruck der Künstlersozialkasse zu erfolg-
en. Wie oben bereits dargestellt worden 
ist, ist jedenfalls der Verfasserin ein 
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 BR-Drs. 430/04, § 11, S. 91-92 und BT-Drs. 
15/3654, § 11, S. 42. 
56 BR-Drs. 430/04, § 11, S. 234 und BT-Drs. 
15/3654, § 11, S. 96. 

spezieller Anmeldevordruck nicht bekannt. 
Zu bemerken ist, dass auf dem „Frage-
bogen zur Prüfung der Versicherungs-
pflicht nach dem Künstlersozialversicher-
ungsgesetz (Ka-FB zur Prüfung der VP – 
03/2012) gleich auf der ersten Seite ein 
Feld „Versicherungsnummer (VSNR)“ ent-
halten ist und neben diesem Feld in einem 
Kasten eingetragen steht: „Falls für Sie 
bisher keine Versicherungsnummer (sie 
entspricht der „Sozialversicherungsnum-
mer“ oder „Rentenversicherungsnum-
mer“) vergeben wurde, wird dies von der 
KSK veranlasst.“ 57 
 
Die ihm von einem Träger der Renten-
versicherung zugeteilte Versicherungs-
nummer 
 
Einzutragen hat der Meldepflichtige dort 
die Versicherungsnummer, die ihm von 
einem Träger der Rentenversicherung zu-
geteilt worden ist.   
 
Oder die ihm von der Datenstelle der 
Träger der Rentenversicherung zugeteilte 
Versicherungsnummer  
 
Alternativ („oder“) ist ihm diese Versicher-
ungsnummer von der Datenstelle der Trä-
ger der Rentenversicherung zugeteilt wor-
den. Eingeführt wurde diese Alternative in 
§ 11 Absatz 4 Satz 1 KSVG durch das Ge-
setz zur Organisationsreform in der Ren-
tenversicherung (RVOrgG).58 In der Ge-
setzesbegründung hieß es hierzu: „Die 
Versicherungsnummer wird zukünftig von 
der Datenstelle der Träger der Rentenver-
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 Auf der Internetseite der KSK (Stand: 
14.12.2012): 
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/do
wnload/daten/Versicherte/Fragebogen.pdf?WSESS
IONID=a479ff0ca81c1de8700f77e6e33e849e&WSE
SSIONID=ed5b3dad894ed10547fafd6991eff6cc . 
58 Vgl. BR-Drs. 430/04, § 11, S. 91-92 und BT-Drs. 
15/3654, § 11, S. 42. 

http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/download/daten/Versicherte/Fragebogen.pdf?WSESSIONID=a479ff0ca81c1de8700f77e6e33e849e&WSESSIONID=ed5b3dad894ed10547fafd6991eff6cc
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/download/daten/Versicherte/Fragebogen.pdf?WSESSIONID=a479ff0ca81c1de8700f77e6e33e849e&WSESSIONID=ed5b3dad894ed10547fafd6991eff6cc
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/download/daten/Versicherte/Fragebogen.pdf?WSESSIONID=a479ff0ca81c1de8700f77e6e33e849e&WSESSIONID=ed5b3dad894ed10547fafd6991eff6cc
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/download/daten/Versicherte/Fragebogen.pdf?WSESSIONID=a479ff0ca81c1de8700f77e6e33e849e&WSESSIONID=ed5b3dad894ed10547fafd6991eff6cc
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sicherung (§ 145 des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch) vergeben.59 
 
§ 145 SGB VI lautet: 
 
„(1) Die Träger der Rentenversicherung 
unterhalten gemeinsam eine Datenstelle, 
die von der Deutschen Rentenversicher-
ung Bund verwaltet wird. Dabei ist sicher-
zustellen, dass die Datenbestände, die die 
Deutsche Rentenversicherung Bund als 
Träger der Rentenversicherung führt, und 
die Datenbestände der Datenstelle der 
Träger der Rentenversicherung dauerhaft 
getrennt bleiben. Die Träger der Renten-
versicherung können die Datenstelle als 
Vermittlungsstelle einschalten. Sie können 
durch die Datenstelle auch die Ausstellung 
von Sozialversicherungsausweisen veran-
lassen. 
 
(2) Die Deutsche Rentenversicherung 
Bund darf eine Datei mit Sozialdaten, die 
nicht ausschließlich einer Versicherungs-
nummer der bei ihr Versicherten zugeord-
net ist, nur bei der Datenstelle und nur 
dann führen, wenn die Einrichtung dieser 
Datei gesetzlich bestimmt ist. 
 
(3) (weggefallen) 
 
(4) Die Datenstelle untersteht der Aufsicht 
des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales, soweit ihr durch Gesetz oder auf 
Grund eines Gesetzes Aufgaben zuge-
wiesen worden sind. Für die Aufsicht gelt-
en die §§ 87 bis 89 des Vierten Buches 
entsprechend. Das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales kann die Aufsicht ganz 
oder teilweise dem Bundesversicherungs-
amt übertragen. 
 
(5) (weggefallen)“ 
 
§ 11 Absatz 4 Satz 2 KSVG 

                                                             
59 BR-Drs. 430/04, § 11, S. 234 und BT-Drs. 
15/3654, § 11, S. 96. 

§ 11 Absatz 4 Satz 2 KSVG lautet: 
 
Ist eine Versicherungsnummer nicht zuge-
teilt worden, ist sie von der Datenstelle 
der Träger der Rentenversicherung über 
die Künstlersozialkasse zu vergeben. 
 
§ 11 Absatz 4 Satz 2 KSVG im Einzelnen 
 
Ist eine Versicherungsnummer nicht zuge-
teilt worden 
 
Bei der Versicherungsnummer, die nicht 
zugeteilt worden ist, muss es sich um die-
jenige Versicherungsnummer handeln, die 
nach § 11 Absatz 4 Satz 1 KSVG einzu-
tragen wäre. Sie darf nicht zugeteilt word-
en sein. 
 
Ist sie von der Datenstelle der Träger der 
Rentenversicherung zu vergeben 
 
Für den Fall, dass diese Versicherungs-
nummer nicht zugeteilt worden ist, ist sie 
zu vergeben; und zwar von der Datenstelle 
der Träger der Rentenversicherung. Eines 
Antrags des Versicherten bedarf es hierzu 
nicht.60 
 
Die Versicherungsnummer ist über die 
Künstlersozialkasse von der Datenstelle 
der Träger der Rentenversicherung zu 
vergeben 
 
Sie ist von der Datenstelle der Träger der 
Rentenversicherung über die Künstlerso-
zialkasse zu vergeben. 
 
Normhistorie des § 11 KSVG 
 
§ 8 des Entwurfs eines Gesetzes über die 
Sozialversicherung der selbständigen 

                                                             
60

 Ziebeil, KSVG, 1. Aufl. (1989), S. 76; Finke, KSVG, 
2. Aufl. (1992), § 11, Rn. 12; 
Finke/Brachmann/Nordhausen, KSVG, 3. Aufl. 
(2004), § 11, Rn. 12; 
Finke/Brachmann/Nordhausen, KSVG, 4. Aufl. 
(2009), § 11, Rn. 12.  
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Künstler und Publizisten (Künstlersozial-
versicherungsgesetz – KSVG -) aus dem 
Jahre 1976 
 
Bereits der KSVG-Entwurf aus dem Jahre 
1976 enthielt eine dem heutigen § 11 
KSVG vergleichbare Regelung. Diese war in 
dem damaligen § 8 KSVG-Entwurf 1976 
geregelt und lautete: 
 
„§ 8 
 
Für das Melde- und Beitragsverfahren der 
Versicherten gelten die für versicherungs-
pflichtige Selbständige anzuwendenden 
Vorschriften der Reichsversicherungsordn-
ung entsprechend.“61 
 
In der Begründung hieß es: 
 
„Diese Vorschrift stellt sicher, daß im 
Bereich des Melde- und Beitragsverfahr-
ens das Verhältnis zwischen Ver-sichertem 
und Künstlersozialkasse ebenso ausge-
staltet ist wie ansonsten zwischen verich-
erungspflichtigem Selbständigen und Ver-
sicherungsträger.“62 
 
Dieser Entwurf wurde nicht Gesetz. 
 
§§ 15, 16 des Entwurfs eines Gesetzes 
über die Sozialversicherung der selb-
ständigen Künstler und Publizisten 
(Künstlersozialversicherungsgesetz – 
KSVG -) aus dem Jahre 1979 
 
In dem späteren KSVG-Entwurf aus dem 
Jahre 1979 waren zwei Regelungen ent-
halten, die gemeinsam dem heutigen § 11 
KSVG vergleichbar sind. Diese waren in §§ 
15 und 16 KSVG-Entwurf 1979 geregelt.  
 
§ 15 KSVG-Entwurf 1979 lautete: 
 
„§ 15 

                                                             
61 BR-Drs. 410/76, S. 7. 
62

 BR-Drs. 410/76, § 8, S. 15. 

 
(1) Wer nach diesem Gesetz in der 
gesetzlichen Kranken- oder Rentenver-
sicherung versichert wird oder zur Ver-
sicherung für den Krankheitsfall verpflicht-
et ist, hat der Künstlersozialkasse auf Ver-
langen die zur Durchführung der 
Versicherung und der der Künstlersozial-
kasse übertragenen Aufgaben erforder-
lichen Angaben zu machen sowie die not-
wendigen Auskünfte zu geben und die er-
forderlichen Unterlagen vorzulegen. 
 
(2) Die Künstlersozialkasse kann den 
Versicherten durch Zwangsgeld zur Erfül-
lung dieser Pflichten anhalten.“63 
 
 § 16 KSVG-Entwurf 1979 lautete: 
  
„§ 16 
 
(1) Wer nach diesem Gesetz in der gesetz-
lichen Kranken- oder Rentenversicherung 
versichert wird oder zur Versicherung für 
den Krankheitsfall verpflichtet ist, hat sich 
bei der Künstlersozialkasse zu melden. 
 
(2) Der Meldepflichtige hat den Anmelde-
vordruck der Künstlersozialkasse auszufül-
len. Darin ist die ihm von einem Träger der 
Rentenversicherung zugeteilte Versicher-
ungsnummer einzutragen. Ist eine solche 
Nummer nicht zugeteilt worden, so ist sie 
von der Bundesversicherungsanstalt für 
Angestellte über die Künstlersozialkasse zu 
vergeben.“64 
 
In der Begründung, die sowohl § 15 des 
Entwurfs als auch § 16 des Entwurfs um-
fasste, hieß es: 
 
„Zu §§ 15 bis 19 
 
Diese Vorschriften regeln das Melde- und 
Beitragsverfahren zwischen den Versicher-

                                                             
63 BT-Drs. 8/3172, § 15, S 9. 
64

 BT-Drs. 8/3172, § 16, S. 9. 
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ten und der Künstlersozialkasse. Sie sind 
den Verfahrensvorschriften nachgebildet, 
die im Sozialversicherungsrecht zwischen 
versicherungspflichtigen Selbständigen 
und Versicherungsträger gelten, jedoch 
mit folgenden Besonderheiten: 
 
a) Da für Beginn und Ende der Versicher-
ungspflicht und der Pflicht zur Versicher-
ung nach diesem Gesetz ein besonderes 
Feststellungsverfahren vorgesehen ist, ist 
das Meldeverfahren weitgehend formali-
siert, sowohl bei der Aufnahme der künst-
lerischen Tätigkeit (§ 16 Abs. 2) wie auch 
im Verlauf des Versicherungsverhältnisses 
(§ 17). 
 
b) Um die Zahlung des Beitragsanteils so 
nahe wie möglich an den Zeitpunkt der 
Erzielung der Einkünfte heranzurücken, 
muss der Versicherte vorläufig sein jeweili-
ges vierteljährliches Arbeitseinkommen 
melden und aufgrund dessen monatlich 
Beitragsanteile entrichten. Für die Ent-
richtung der Beitragsanteile ist, um dem 
Versicherten die Berechnung zu ersparen, 
das Kontenabbuchungsverfahren vorge-
sehen; dadurch soll jedoch nicht ausge-
schlossen werden, daß im Einzelfall eine 
abweichende Art der Beitragsentrichtung 
zwischen dem Versicherten und der 
Künstlersozialkasse vereinbart wird (§ 17 
Abs. 1 und 2). Sobald hinsichtlich des Bei-
tragsanteils zur Krankenversicherung die 
Jahresarbeitsverdienstgrenze, hinsichtlich 
des Beitragsanteils zur Rentenversicher-
ung die für den Versicherten geltende 
Jahresarbeitsbemessungsgrenze erreicht 
ist, wird die Beitragsentrichtung für dieses 
Jahr eingestellt. Die Meldepflicht bleibt je-
doch bestehen. 
 
Da die Beitragsberechnung grundsätzlich 
nach Kalenderjahren erfolgt, wird nach 
Schluß des Kalenderjahres aufgrund einer 

endgültigen Einkommensmeldung abge-
rechnet (§ 17 Abs. 4).“65 
 
Im weiteren Gesetzgebungsverfahren 
blieben §§ 15 und 16 des Entwurfs unver-
ändert.66 
 
Dieser Entwurf wurde ebenfalls nicht Ge-
setz. 
 
§§ 15, 16 des Gesetzes über die 
Sozialversicherung der selbständigen 
Künstler und Publizisten (Künstlersozial-
versicherungsgesetz – KSVG -), in der im 
BGBl. (1981) I, 705 verkündeten Fassung 
 
Auch in dem Entwurf des Künstler-
sozialversicherungsgesetzes, das schließ-
lich im Jahre 1981 als Gesetz im Bundes-
gesetzblatt verkündet wurde, war der heu-
tige § 11 KSVG in zwei Regelungen ge-
regelt und zwar auch hier wieder in den §§ 
15 und 16 des KSVG i. d. F. des BGBl. 
(1981) I, 705. 
 
§ 15 KSVG-Entwurf lautete: 
 
„§ 15 
 
(1) Wer nach diesem Gesetz in der gesetz-
lichen Kranken- oder Rentenversicherung 
versichert wird oder zur Versicherung für 
den Krankheitsfall verpflichtet ist, hat der 
Künstlersozialkasse auf Verlangen die zur 
Durchführung der Versicherung und der 
der Künstlersozialkasse übertragenen Auf-
gaben erforderlichen Angaben zu machen 
sowie die notwendigen Auskünfte zu 
geben und die erforderlichen Unterlagen 
vorzulegen. 
 
(2) Die Künstlersozialkasse kann den Ver-
sicherten durch Zwangsgeld zur Erfüllung 
dieser Pflichten anhalten.“67 

                                                             
65 BT-Drs. 8/3172, S. 23. 
66 BT-Drs. 8/4006, S. 12-13. 
67

 BT-Drs. 9/26, S. 6. 
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§ 16 KSVG-Entwurf lautete: 
 
„§ 16 
 
(1) Wer nach diesem Gesetz in der gesetz-
lichen Kranken- oder Rentenversicherung 
versichert wird oder zur Versicherung für 
den Krankheitsfall verpflichtet ist, hat sich 
bei der Künstlersozialkasse zu melden. 
 
(2) Der Meldepflichtige hat den Anmelde-
vordruck der Künstlersozialkasse auszu-
füllen. Darin ist die ihm von einem Träger 
der Rentenversicherung zugeteilte Ver-
sicherungsnummer einzutragen. Ist eine 
solche Nummer nicht zugeteilt worden, so 
ist sie von der Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte über die Künstlersozialkas-
se zu vergeben.“68 
 
In der Begründung, die wiederum sowohl 
§ 15 des Entwurfs als auch § 16 des Ent-
wurfs umfasste, hieß es: 
 
„Zu §§ 15 bis 19 
 
Diese Vorschriften regeln das Melde- und 
Beitragsverfahren zwischen den Ver-
sicherten und der Künstlersozialkasse. Sie 
sind den Verfahrensvorschriften nachge-
bildet, die im Sozialversicherungsrecht 
zwischen versicherungspflichtigen Selb-
ständigen und Versicherungsträger gelten, 
jedoch mit folgenden Besonderheiten: 
 
a) Da für Beginn und Ende der Versicher-
ungspflicht und der Pflicht zur Versicher-
ung nach diesem Gesetz ein besonderes 
Feststellungsverfahren vorgesehen ist, ist 
das Meldeverfahren weitgehend formali-
siert, sowohl bei der Aufnahme der künst-
lerischen Tätigkeit (§ 16 Abs. 2) wie auch 
im Verlauf des Versicherungsverhältnisses 
(§ 17). 
 

                                                             
68

 BT-Drs. 9/26, S. 6. 

b) Um die Zahlung des Beitragsanteils so 
nahe wie möglich an den Zeitpunkt der Er-
zielung der Einkünfte heranzurücken, 
muss der Versicherte vorläufig sein jewei-
liges vierteljährliches Arbeitseinkommen 
melden und aufgrund dessen monatlich 
Beitragsanteile entrichten. Für die Ent-
richtung der Beitragsanteile ist, um dem 
Versicherten die Berechnung zu ersparen, 
das Kontenabbuchungsverfahren vorge-
sehen; dadurch soll jedoch nicht ausge-
schlossen werden, daß im Einzelfall eine 
abweichende Art der Beitragsentrichtung 
zwischen dem Versicherten und der Künst-
lersozialkasse vereinbart wird (§ 17 Abs. 1 
und 2). Sobald hinsichtlich des Beitrags-
anteils zur Krankenversicherung die 
Jahresarbeitsverdienstgrenze, hinsichtlich 
des Beitragsanteils zur Rentenversicher-
ung die für den Versicherten geltende 
Jahresarbeitsbemessungsgrenze erreicht 
ist, wird die Beitragsentrichtung für dieses 
Jahr eingestellt. Die Meldepflicht bleibt je-
doch bestehen. 
 
Da die Beitragsberechnung grundsätzlich 
nach Kalenderjahren erfolgt, wird nach 
Schluß des Kalenderjahres aufgrund einer 
endgültigen Einkommensmeldung abge-
rechnet (§ 17 Abs. 3).“69 
 
Im weiteren Gesetzgebungsverfahren 
blieben sowohl § 15 KSVG-Entwurf als 
auch § 16 KSVG-Entwurf unverändert.70 
Die im Bundesgesetzblatt (BGBl. (1981) I, 
705) verkündete Fassung entsprach der 
bereits oben wiedergegebenen Fassung 
der §§ 15 und 16 des Entwurfs. Auf eine 
Wiederholung des Wortlauts wird an 
dieser Stelle verzichtet.  
 
§ 11 KSVG des Gesetzes zur Änderung des 
Künstlersozialversicherungsgesetzes aus 
dem Jahre 1988  
 

                                                             
69 BT-Drs. 9/26, S. 20. 
70

 Vgl. BT-Drs. 9/429, S. 11-12. 
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Erst durch das Gesetz zur Änderung des 
Künstlersozialversicherungsgesetzes aus 
dem Jahre 1988 wurde die zuvor in den 
beiden Paragraphen des §§ 15 und 16 ge-
regelte Regelung in dem § 11 KSVG ge-
regelt. Der Gesetzentwurf zu § 11 KSVG in 
der Fassung dieses Gesetzes lautete: 
 
„§ 11 
 
(1) Wer nach diesem Gesetz in der ge-
setzlichen Kranken- oder Rentenversicher-
ung versichert wird, hat sich bei der Künst-
lersozialkasse zu melden. § 16 des Ersten 
Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprech-
end. 
 
(2) Wer nach diesem Gesetz in der ge-
setzlichen Kranken- oder Rentenversicher-
ung versichert wird oder nach § 10 An-
spruch auf einen Beitragszuschuß hat, hat 
der Künstlersozialkasse auf Verlangen die 
Angaben zu machen, die zur Durchführung 
der Versicherung und zur Erfüllung ihrer 
sonstigen Aufgaben erforderlich sind, die 
notwendigen Auskünfte zu geben und die 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 
 
(3) Die Vordrucke der Künstlersozialkasse 
sind zu verwenden. 
 
(4) Der nach Absatz 1 Meldepflichtige hat 
in dem Anmeldevordruck der Künstler-
sozialkasse die ihm von einem Träger der 
Rentenversicherung zugeteilte Versicher-
ungsnummer einzutragen. Ist eine Ver-
sicherungsnummer nicht zugeteilt word-
en, ist sie von der Bundesversicherungs-
anstalt für Angestellte über die Künstlerso-
zialkasse zu vergeben.“71 
 
In der Gesetzesbegründung hierzu hieß es: 
 
„ Zu § 11 
 

                                                             
71

 BR-Drs. 367-88, S. 9. 

Die Neufassung dieser Vorschrift enthält in 
Absatz 1 Satz 1 die grundsätzliche Melde-
pflicht der versicherungspflichtigen Künst-
ler und Publizisten; sie entspricht dem 
bisherigen § 16 Abs. 1 KSVG. Satz 2 erklärt 
die Vorschriften über Antragstellung bei 
Leistungsträgern für entsprechend an-
wendbar, da die Künstlersozialkasse ohne 
Leistungsträger zu sein, im Verfahren über 
die Feststellung der Versicherungspflicht 
nach dem KSVG Aufgaben eines Leistungs-
trägers wahrnimmt. Absatz 2 entspricht 
dem bisherigen § 15 Abs. 1 KSVG. 
Die Streichung des bisherigen § 15 Abs. 2 
KSVG ist Folgeänderung des neu einge-
fügten § 36a KSVG; die Möglichkeit, 
Zwangsgelder zu verhängen, ergibt sich 
nunmehr aus § 66 SGB X. 
Absatz 3 faßt die bisherigen Vorschriften 
der §§ 16 Abs. 2 Satz 1, 17 Abs. 1 Satz 3, 
Abs. 3 Satz 2, Abs. 5 Satz 2 KSVG zusam-
men. 
Absatz 4 entspricht dem bisherigen § 16 
Abs. 2 Satz 2 und 3 KSVG.“72 
 
Die Beschlussempfehlung des Ausschusses 
für Arbeit und Sozialordnung sah eine Än-
derung des § 11 Absatz 2 des KSVG in der 
Fassung des Entwurfs vor.73 Alle anderen 
Absätze des § 11 des KSVG in der Fassung 
des Entwurfs sollten hiernach unverändert 
bleiben.74 Die Beschlussempfehlung zu § 
11 Absatz 2 des KSVG in der Fassung des 
Entwurfs lautete: 
 
„ […]. 
(2) Wer nach diesem Gesetz in der 
gesetzlichen Kranken- oder Rentenver-
sicherung versichert wird oder nach § 10 
Anspruch auf einen Beitragszuschuß hat, 
hat der Künstlersozialkasse auf Verlangen 
die Angaben, die zur Feststellung der Ver-
sicherungspflicht, der Höhe der Beiträge 
und der Beitragszuschüsse erforderlich 

                                                             
72 BR-Drs. 367-88, S. 39. 
73 BT-Drs. 11-3609, S. 10-11. 
74

 BT-Drs. 11-3609, S. 10-11. 
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sind, sowie die in § 13 genannten An-
gaben zu machen. Er hat die dafür not-
wendigen Auskünfte zu geben und die er-
forderlichen Unterlagen vorzulegen. Satz 1 
und 2 gelten auch für Angaben, die zur Er-
füllung sonstiger Aufgaben der Künstler-
sozialkasse nach diesem Gesetz erforder-
lich sind. […]“.75 
 
Die Begründung hierzu lautete: „Konkreti-
sierung aus datenschutzrechtlichen Grün-
den.“76 
 
§ 11 KSVG i. d. F. des BGBl (1988) I, 2606 
lautete: 
 
„§ 11 
 
(1) Wer nach diesem Gesetz in der 
gesetzlichen Kranken- oder Rentenver-
sicherung versichert wird, hat sich bei der 
Künstlersozialkasse zu melden. § 16 des 
Ersten Buches Sozialgesetzbuch gilt ent-
sprechend. 
 
(2) Wer nach diesem Gesetz in der gesetz-
lichen Kranken- oder Rentenversicherung 
versichert wird oder nach § 10 Anspruch 
auf einen Beitragszuschuß hat, hat der 
Künstlersozialkasse auf Verlangen die An-
gaben, die zur Feststellung der Versicher-
ungspflicht, der Höhe der Beiträge und der 
Beitragszuschüsse erforderlich sind, sowie 
die in § 13 genannten Angaben zu mach-
en. Er hat die dafür notwendigen Auskünf-
te zu geben und die erforderlichen Unter-
lagen vorzulegen. Die Sätze 1 und 2 gelten 
auch für Angaben, die zur Erfüllung 
sonstiger Aufgaben der Künstlersozialkas-
se nach diesem Gesetz erforderlich sind. 
 
(3) Die Vordrucke der Künstlersozialkasse 
sind zu verwenden. 
 

                                                             
75 BT-Drs. 11-3609, S. 10-11. 
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 BT-Drs. 11-3629, Zu § 11, S. 7. 

(4) Der nach Absatz 1 Meldepflichtige hat 
in dem Anmeldevordruck der Künstler-
sozialkasse die ihm von einem Träger der 
Rentenversicherung zugeteilte Versicher-
ungsnummer einzutragen. Ist eine Ver-
sicherungsnummer nicht zugeteilt wor-
den, ist sie von der Bundesversicherungs-
anstalt für Angestellte über die Künstler-
sozialkasse zu vergeben.“ 
 
Hinzuweisen ist hier darauf, dass es in § 11 
Absatz 2 Satz 3 nach dem Gesetzes-
beschluss des Bundestages heißen müsste: 
„Satz 1 und 2 gelten auch […].“77 Nach der 
im Bundesgesetzblatt veröffentlichten Fas-
sung der Änderungen hieß es hingegen: 
„Die Sätze 1 und 2 gelten auch […].“ 
 
Gesetz zur sozialen Absicherung des 
Risikos der Pflegebedürftigkeit (Pflege-
Versicherungsgesetz – PflegeVG) aus dem 
Jahre 1994 
 
Die erste Änderung dieser Fassung des § 
11 KSVG aus dem Jahre 1988 erfolgte 
durch das Gesetz zur sozialen Absicherung 
des Risikos der Pflegebedürftigkeit im 
Jahre 1994. 
 
Der Gesetzentwurf sah folgende Änderung 
des § 11 KSVG vor: 
 
“ a) In Absatz 1 werden die Wörter „Krank-
en- oder Rentenversicherung“ durch die 
Wörter „Renten-, Kranken- oder Pflege-
versicherung“ ersetzt. 
 
b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter 
„Kranken- oder Rentenversicherung“ dur-
ch die Wörter „Renten-, Kranken- oder 
Pflegeversicherung“ und die Verweisung 
„§ 10“ durch die Verweisung „§§ 10 und 
10a“ ersetzt.“78 
 

                                                             
77 BR-Drs. 575-88, § 11, S. 4. 
78 BR-Drs. 505/93, Art. 11 Nr. 6 (§ 11), S. 52 und BT-
Drs. 12/5262, Art. 11 Nr. 6 (§ 11), S. 52. 
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Die Gesetzesbegründung zu diesen Änder-
ungen lautete: 
 
„Zu Nummer 6 und 7 (§§ 11 und 12) 
 
Die Änderungen sind redaktionelle Anpas-
sungen.“79 
 
Der Ausschuss für Arbeit und Sozialord-
nung empfahl: 
 
„§ 11 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 werden die Wörter „Krank-
en- oder Rentenversicherung“ durch die 
Wörter „Renten- oder Krankenversicher-
ung oder in der sozialen Pflegeversicher-
ung“ ersetzt. 
 
b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter 
„Kranken- oder Rentenversicherung“ dur-
ch die Wörter „Renten- oder Krankenver-
sicherung oder in der sozialen Pflegever-
sicherung“ und die Angabe „§ 10“ durch 
die Angabe „§§ 10 und 10a“ ersetzt.“80 
 
Nach der Begründung zu dieser Beschluss-
empfehlung handelte es sich hierbei um 
„Redaktionelle Änderungen.“81 
 
Die Fassung der Änderungen nach dem im 
Bundesgesetzblatt (BGBl (1994) I, 1014) 
verkündeten Wortlaut war mit dem Ge-
setzentwurf zu § 11 KSVG in der Fassung 
der Beschlussempfehlung identisch.82 
 
§ 11 KSVG i. d. F. BGBl (1994) I, 1014 
lautete: 
 
§ 11 
 
(1) Wer nach diesem Gesetz in der gesetz-
lichen Renten- oder Krankenversicherung 
oder in der sozialen Pflegeversicherung 
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 BT-Drs. 12/5262, Art. 11 Nr. 6 (§ 11), S. 165. 
80 BT-Drs. 12/5920, S. 120-121. 
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 Vgl. BGBl (1994) I, 1014. 

versichert wird, hat sich bei der Künstler-
sozialkasse zu melden. § 16 des Ersten 
Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprech-
end. 
 
(2) Wer nach diesem Gesetz in der 
gesetzlichen Renten- oder Krankenver-
sicherung oder in der sozialen Pflegever-
sicherung versichert wird oder nach §§ 10 
und 10a Anspruch auf einen Beitragszu-
schuß hat, hat der Künstlersozialkasse auf 
Verlangen die Angaben, die zur Feststel-
lung der Versicherungspflicht, der Höhe 
der Beiträge und der Beitragszuschüsse er-
forderlich sind, sowie die in § 13 genannt-
en Angaben zu machen. Er hat die dafür 
notwendigen Auskünfte zu geben und die 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Die 
Sätze 1 und 2 gelten auch für Angaben, die 
zur Erfüllung sonstiger Aufgaben der 
Künstlersozialkasse nach diesem Gesetz 
erforderlich sind. 
 
(3) Die Vordrucke der Künstlersozialkasse 
sind zu verwenden. 
 
(4) Der nach Absatz 1 Meldepflichtige hat 
in dem Anmeldevordruck der Künstler-
sozialkasse die ihm von einem Träger der 
Rentenversicherung zugeteilte Versicher-
ungsnummer einzutragen. Ist eine Ver-
sicherungsnummer nicht zugeteilt wor-
den, ist sie von der Bundesversicherungs-
anstalt für Angestellte über die Künstlerso-
zialkasse zu vergeben. 
 
Gesetz zur Organisationsreform in der ge-
setzlichen Rentenversicherung (RVOrgG) 
aus dem Jahre 2004 
 
Die bis dato letzte Änderung des § 11 
KSVG erfolgte durch das Gesetz zur Orga-
nisationsreform in der Rentenversicherung 
(RVOrgG) aus dem Jahre 2004. In dem Ge-
setzentwurf war folgende Änderung des § 
11 KSVG vorgesehen: 
 
„§ 11 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 
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a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Ren-
tenversicherung“ die Wörter „oder der 
Datenstelle der Träger der Rentenver-
sicherung“ eingefügt. 
 
b) In Satz 2 werden die Wörter „Bundes-
versicherungsanstalt für Angestellte“ dur-
ch die Wörter „Datenstelle der Träger der 
Rentenversicherung“ ersetzt.“83 
 
In der Gesetzesbegründung hieß es hierzu: 
„Die Versicherungsnummer wird zukünftig 
von der Datenstelle der Träger der Ren-
tenversicherung (§ 145 des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch) vergeben.84 
 
Die Beschlussempfehlung des Ausschusses 
für Gesundheit und Soziale Sicherung sah 
keine Änderungen hierzu vor.85 
 
Der im Bundegesetzblatt (BGBl (2004) I, 
3242) verkündete Wortlaut dieser Änder-
ungen des § 11 KSVG entsprach der Fas-
sung des Gesetzentwurfs. Zur Vermeidung 
unnötiger Wiederholungen wird dieser 
Wort-laut hier daher nicht nochmal wie-
dergegeben. 
 
§ 11 KSVG i. d. F. BGBl (2004) I, 3242 
lautet: 
 
§ 11 
 
(1) Wer nach diesem Gesetz in der 
gesetzlichen Renten- oder Krankenver-
sicherung oder in der sozialen Pflegever-
sicherung versichert wird, hat sich bei der 
Künstlersozialkasse zu melden. § 16 des 
Ersten Buches Sozialgesetzbuch gilt ent-
sprechend. 
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 BR-Drs. 430/04, § 11, S. 91-92 und BT-Drs. 
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 BT-Drs. 15/3824, § 11, S. 80, Art. 48 Nr. 4. 

(2) Wer nach diesem Gesetz in der 
gesetzlichen Renten- oder Krankenver-
sicherung oder in der sozialen Pflegever-
sicherung versichert wird oder nach §§ 10 
und 10a Anspruch auf einen Beitragszu-
schuß hat, hat der Künstlersozialkasse auf 
Verlangen die Angaben, die zur Feststel-
lung der Versicherungspflicht, der Höhe 
der Beiträge und der Beitragszuschüsse er-
forderlich sind, sowie die in § 13 genannt-
en Angaben zu machen. Er hat die dafür 
notwendigen Auskünfte zu geben und die 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Die 
Sätze 1 und 2 gelten auch für Angaben, die 
zur Erfüllung sonstiger Aufgaben der 
Künstlersozialkasse nach diesem Gesetz 
erforderlich sind. 
 
(3) Die Vordrucke der Künstlersozialkasse 
sind zu verwenden. 
 
(4) Der nach Absatz 1 Meldepflichtige hat 
in dem Anmeldevordruck der Künstlerso-
zialkasse die ihm von einem Träger der 
Rentenversicherung oder der Datenstelle 
der Träger der Rentenversicherung zuge-
teilte Versicherungsnummer einzutragen. 
Ist eine Versicherungsnummer nicht zuge-
teilt worden, ist sie von der Datenstelle 
der Träger der Rentenversicherung über 
die Künstlersozialkasse zu vergeben. 
 
Diese Fassung entspricht der heute 
geltenden Fassung des § 11 KSVG. 
 
 


